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Liebe Eltern, liebe Leserinnen und Leser

Auf den folgenden Seiten finden Sie das Trager Kinderschutzkonzept des

Ev.-luth. Kindertagesstittenverbandes Calenberger Land ergidnzt durch interne
Vereinbarungen, Handlungsschritten und Vorgehensweisen unserer eigenen Einrichtung
,,Die Marienkafer*.

Diese einrichtungsbezogenen Vereinbarungen finden Sie auf den Seiten, die mit unserem
Marienkéfer- Logo versehen sind.

Das Kindeswohl steht dabei im Mittelpunkt.

Wir als Einrichtung mochten ein sicherer Ort fiir die uns anvertrauten Kinder sein, an dem sie
gewaltfrei aufwachsen konnen und Schutz erfahren.

Die Kinder sollen sich korperlich, geistig und seelisch gut entwickeln kénnen, sie sollen ernst
genommen werden, ihre Meinung &duflern konnen und ihr Wohlbefinden soll stets
gewihrleistet sein. Alle Kinder sollen jederzeit die Moglichkeit haben Wiinsche und
Befindlichkeiten duern zu konnen, ohne Angst vor Ablehnung, Ausgrenzung oder
Sanktionen.

Dieses vorliegende Kinderschutzkonzept dient zum Wohl des Kindes und gibt uns
Orientierung und Handlungssicherheit, um bei Bedarf bestmdglich zu begleiten und zu
unterstiitzen. Es soll aber nicht nur Kinder schiitzen, sondern auch alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
In Absprache mit dem Triger wird das Kinderschutzkonzept fortlaufend iiberpriift, angepasst
und weiterentwickelt.

Nach Astrid Lindgren

»[Niemals Gewalt!*

Das konnte mit der Zeit ein winziger Beitrag sein,
zum Frieden in der Wellt.
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Interne Erginzungen zum Inhaltsverzeichnis

Zwischen den Punkten 3.9 und Punkt 4 wird Folgendes aufgefiihrt:

- Risikoanalyse fiir die Kita: ,,Die Marienkifer Barsinghausen
- Nihe und Distanz im Umgang mit Kindern

- Sexualpidagogisches Konzept

- Partizipation von Kindern

- Beschwerdeverfahren fiir Kinder

- Beschwerdeverfahren fiir Eltern

- Standard - Beschwerdemanagement

- Beschwerdeprotokoll

- Verhaltenskodex fiir das Kindeswohl

- Selbstverpflichtungserklirung



1. Vorwort

Als Trager von 17 Kindertagesstatten ist es unser héchstes Ziel, dass unsere
Kitas fur die uns anvertrauten Kinder und ihre Familien sowie flr alle Mitarbei-
tenden ein sicherer Ort sind.

Das Kindeswohl steht dabei im Mittelpunkt.

Dieses soll im vorliegenden Schutzkonzept zum Ausdruck kommen. Wir haben
herausgearbeitet, wie das Thema Kinderschutz im Kita-Alltag aktiv bearbeitet,
bedacht, getragen und gelebt werden soll. Wir haben ein gemeinsames Verstand-
nis von Kinderschutz geschaffen, das fur alle unsere Einrichtungen verbindlich
ist. Als Trager sind wir mit Pflichtaufgaben ebenso eingebunden, wie die Kitalei-
tungen und die padagogischen Fachkrafte. Diese sind aktiv durch ihre Arbeit zur
Sicherung von Kinderrechten zum Kinderschutz verpflichtet. Dabei wird zwischen
zwei Perspektiven unterschieden:

Der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung nach dem § 8A SGB VIII (Kindes-
wohlgefahrdung auBerhalb der Einrichtung) und
Der Schutzauftrag nach § 45 SGB VIII (Kindeswohl innerhalb der Einrichtung)

Beide Perspektiven bertihren dabei die Padagogische Arbeit der Einrichtung, denn
es geht darum, wie Fachkrafte handeln kénnen, um den Kinderschutz zu gewahr-
leisten.

Im Schutzkonzept soll deutlich werden, dass Kinderschutz ein Querschnittsthema
ist und im Bezug zu den Padagogischen Konzeptionen der Kitas steht. Der Schutz
von Kindern vor Gewalt umfasst alle Formen der Gewalt (Kérperliche / Physische
Gewalt, auch seelische / psychische Gewalt, Vernachldassigung, sexualisierte Ge-
walt inklusive sexueller Grenzverletzungen bei Kindern untereinander und Kin-
dern und Erwachsenen)

Alles, was einem Kind auBerhalb und innerhalb der Kita - durch einen Erwachse-
nen oder durch ein anderes Kind- passieren kann, findet Berlicksichtigung. Wir
fordern eine Organisationskultur der Achtsamkeit und der Verantwortung mit Be-
reitschaft, aus Fehlern zu lernen. Es werden DenkanstdBe gegeben, an denen die
Kitaleitungen mit ihren Teams anknlUpfen kdnnen. Somit entfaltet das Schutzkon-
zept seine systemische Wirkung.

Dieses vorliegende Konzept verstehen wir nicht als abgeschlossenen Vorgang,
sondern als einen stetig fortlaufenden Prozess aller Mitarbeitenden.

Gemeinsam mussen wir alles daftr tun, dass jedwede Erscheinungsform sexuali-
sierter Gewalt erkannt und ihr bestméglich entgegengetreten wird.

Durch das Schutzkonzept bieten wir einen Rahmen, schaffen begleitende Struktu-
ren und fordern so ein systematisches Vorgehen jeder Einrichtung. Die entwickel-
ten Grundsatze geben Orientierung und Handlungssicherheit, um bei Bedarf best-
moglich zu begleiten und zu unterstitzen.

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Starkung von Kindern und Jugendlichen
(KJSG) istam 10.06.2021 eine umfangreiche Reform des SGB VIII in Kraft getre-
ten, die alle Kinder in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung férdern, sie vor



Gefahr fur ihr Wohl schitzen und ihnen eine umfassende Teilhabe ermdglichen
soll. Verpflichtend dazu missen alle Kitas ein eigenes, einrichtungsbezogenes Kon-
zept zum Schutz vor Gewalt entwickeln und umsetzen.

Das vorliegende Kinderschutzkonzept des Verbandes bildet hierbei die Grundlage.
Durch die Veréffentlichung unseres Kinderschutzkonzeptes machen wir unsere
Praventions- und InterventionsmaBnahmen transparent und informieren Kinder
und Eltern Uber unsere Haltung.

Die Aktualisierung der Verfahrenswege wird vom Trager fortlaufend kontrolliert
und umgesetzt. Wer in einem sicheren Rahmen handelt, kann effektiver schiitzen.

Unsere Kitas sollen den Kindern eine geschiitzte Umgebung bieten, in der sie auf
Menschen treffen, denen sie vertrauen kénnen. Wir schaffen eine Atmosphare, in
der sich Kinder sicher fihlen.

So wird in unseren Kitas der Kinderschutz aktiv umgesetzt.

At Bin. mmgy~

Andreas Brummer, Superintendent
Vorsitzender des Verbandsvorstandes
Ev.-luth. Kindertagesstattenverband Calenberger Land



2. Definition und Begriffsbestimmung von Gewalt

Verbindend soll in unseren Einrichtungen ein einheitliches und gemeinsames
Verstandnis dazu bestehen, was Gewalt ist und in welchen Formen Gewalt auf-
treten kann. Der Begriff Gewalt schlieBt alle Formen ein:

Kdrperliche/seelische Gewalt, Vernachlassigung, sexualisierte Gewalt und Sexua-
lisierte Grenzverletzungen, sowohl unter Kindern als auch von Erwachsenen zu
Kindern und Erwachsenen gegenlber Erwachsenen.

In unseren Kitas haben Rassismus und Diskriminierung keinen Platz!

Eine besondere Form des Missbrauchs von Macht ist ,Adultismus" in Wort und
Tat. Adultismus bedeutet, dass Altere, aus einem Uberlegenheitsgefiihl heraus,
unfaire Macht auf Jlingere ausiben. Es ist von groBer Bedeutung, dass sich in
unseren Kitas die Teams mit Formen von Macht, Machtstrukturen, Machtgefalle
und Machtmissbrauch auseinandersetzen, sich sensibilisieren und gegenseitig re-
flektieren. Die Macht der Erwachsenen als Mdglichkeit, innerhalb sozialer Bezie-
hungen den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, muss offen
thematisiert werden. Die eigene Biographie der Fachkrafte ist hierzu ein Einstieg
in das Thema.

Auszug aus der Hausordnung flir den Ev.-luth. Kindertagesstattenverband Calen-
berger Land:

In unseren Kindertagesstatten stehen wir fir ein demokratisches und gewalt-
freies Miteinander. Wir achten die Menschenwiirde unabhangig von sozialer Her-
kunft und Nationalitat, religiéser Uberzeugung und sexueller Orientierung.
Daher haben Erscheinungsformen von Rassismus, Antisemitismus, Diskriminie-
rung, Verherrlichung oder mangelnde Distanz zum Nationalsozialismus in Form
von Aussagen, Gestik, Kleidung, Symbolen, Tattoos, Schmuck oder Musik in un-
seren Kindertagesstatten keinen Platz.



3.Pravention

In diesem Schutzkonzept werden, wie in den padagogischen Konzeptionen unse-
rer Kindertagesstatten, Haltung und PraventionsmaBnahmen beschrieben, die
dazu beitragen sollen, fiir Grenzverletzungen, Ubergriffe und andere Formen von
physischer und psychischer Gewalt zu sensibilisieren und somit vorzubeugen.
Pravention und Schutz vor Gewalt in allen Formen ist eine Aufgabe unserer Kitas.

Dabei tragt die Kitaleitung im besonderen MaBe Verantwortung fir die Umset-
zung der beschriebenen Praventions— und InterventionsmaBnahmen. Sie hat eine
Vorbildfunktion und darutber hinaus die Pflicht, den Trager Uber alle wesentlichen
Entwicklungen und Vorkommnisse in der Einrichtung zu informieren.

Der Trager verpflichtet sich, die Leitungen bei diesen Aufgaben zu unterstltzen:
durch entsprechende Fortbildungsangebote, durch Beratung bei der Erstellung
der P4ddagogischen Konzeption und durch regelméBige gemeinsame Uberarbei-
tung und Aktualisierung des Schutzkonzeptes.

Unterstltzend stehen dabei die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers
und das Diakonische Werk in Niedersachsen (DWiN) mit seinen Fachberatungen
unseren Einrichtungen ebenfalls zur Seite.

Dieses Schutzkonzept dient dazu, die Pravention zum Schutz von Gewalt in einer
Kindertagesstatte ziel- und altersgruppenspezifisch umzusetzen.

Praventionsangebote dienen dazu, Kinder vor Gewalt zu schitzen und basieren

auf den grundlegenden Rechten eines jeden Kindes. Sie starken die Kinder in ih-
rer Wahrnehmungs- und Ausdrucksfahigkeit und starken sie darin, den eigenen
Gefluihlen zu vertrauen. Die Aufgabe, ein sicheres Umfeld zu gewahrleisten, rich-
tet sich vorrangig an die Erwachsenen, die diesen Schutzauftrag verantworten.

Insbesondere ist dabei auch die Zusammenarbeit mit den Familien unserer Kin-
dertagesstatten ein wichtiger Faktor.

Das einrichtungsinterne sexualpadagogische Konzept ist ebenfalls ein elementa-
rer Baustein der Pravention.

Aufgaben des Tragers und der Kitaleitung sind dabei wie in kaum einem anderen
Bereich in einer Schnittstelle miteinander verbunden. Die wichtigste Gewahrleis-
tung hierflir sind vor allem unsere kompetenten und engagierten Kitaleitungen
und Fachkrafte.



3.1. Umsetzung des Schutzauftrages § 8a SGB VIII, Kindeswohlgefahr-
dung

Grundlagen sind die ,Rahmenvereinbarungen flr Tageseinrichtungen fir Kinder
zur Umsetzung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII" sowie zur Sicherstellung
des Tatigkeitsausschlusses einschlagig vorbestrafter Personen nach § 72a SGB
VIII der Region Hannover sowie der Stadt Laatzen.

Von einer Kindeswohlgefahrdung miuissen die Kitaleitungen den Trager in Kennt-
nis setzen.

Dazu gehdren vermutete Grenzverletzungen durch Familienangehdrige und an-
dere oder auch vermutete Grenzverletzungen zwischen Kindern und vermutete
Grenzverletzungen durch Mitarbeitende. Wenn die Handlungsschritte nicht in die
Zustandigkeit der Kitaleitung fallen, wird der Trager entsprechende Schritte ein-
leiten (dazu siehe Schaubild und Krisenplan).

Soweit nicht weiter beschrieben hier mdgliche weitere Schritte:

Fur betroffene Kinder und Eltern:
Weitergabe von Beratungs- und Therapieangeboten

Fur Fachkrafte und Kitaleitung:
Teambesprechungen, Supervision, Einzelcoaching

FUr Trager und Kitaleitung:

Uberpriifung der Organisationskultur, des Schutzkonzeptes mit seinen MaBnah-
men und der Padagogischen Konzeption der Einrichtung

Siehe: Schaubild Handlungsleitfaden bei Verdacht einer Kindeswohlgefahrdung
Siehe: Adressen von Beratungsstellen

Siehe: Schaubild Kindeswohlgeféahrdung

Siehe: Krisenplan des Kita- Verbandes

Fallt ein Vorkommnis in den § 47 SGB VIII, ist der Trager verpflichtet, dieses un-
verzuglich anzuzeigen:

Niedersachsisches Landesjugendamt (NLJA)

Fachbereich II
Tageseinrichtungen und Tagespflege flr Kinder

Diese Regelung soll sicherstellen, dass mdglichst frihzeitig Gefahrdungssituatio-
nen oder negativen Entwicklungen entgegengewirkt werden kann.



Ablaufschema bei Anhaltspunkten zur Kindeswohlgefahrdung
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3.2. Schutz- und Risikoanalyse jeder Einrichtung zum Umgang mit Nahe
und Distanz

Jede Einrichtungsleitung muss mit ihrem Team in einer Schutz- und Risikoana-
lyse sensible Situationen im Kita-Alltag erkennen, beschreiben und mit entspre-
chenden MaBnahmen entgegenwirken.

Das Ziel ist dabei, sich mit den raumlichen Gegebenheiten, im padagogischen All-
tag, in den Arbeitsablaufen und den organisatorischen Strukturen der eigenen
Kita auseinanderzusetzen. Dadurch werden die Risiken von Kindern vor Ubergrif-
fen, Grenzverletzungen und Gewalt minimiert und Pravention geleistet.

Ein besonderes Augenmerk wird hierbei auf die Arbeit mit Kindern unter 3 Jah-
ren, Kindern mit einer Beeintrachtigung oder Kindern mit keinen oder wenigen
Kenntnissen in der deutschen Sprache gelegt. Sie sind in der Beschwerde- und
Beteiligungsmaoglichkeit oft aufgrund ihres Sprachverstandnisses eingeschrankt.
Daher ist ein besonderes sensibles Vorgehen in diesem Bereich notwendig.

Diese Erarbeitung findet sich in der Padagogischen Konzeption wieder. Sensible
Situationen im Umgang mit Nahe und Distanz sind zum Beispiel in den Randzei-
ten des Betreuungsangebotes, bei der BegriiBung/Verabschiedung, Schlafen, Wi-
ckeln, Toilettengang, Trésten/Tragen/Kuscheln, Ubernachtungen, Rollenspiele,
Planschen und Wasserspiele, Essen und Trinken sowie bei ,Eins zu eins"-Betreu-
ungssituationen mit zum Beispiel Therapeuten, Vorlesepersonen und anderen.

Um die Wahrnehmung jedes Mitarbeitenden zu scharfen, werden diese Situatio-
nen genau analysiert. Gemeinsam entwickelte MaBnahmen der Transparenz kdn-
nen dazu beitragen, das Risiko mdglichst gering zu halten.

(siehe Verhaltenskodex).

3.3. Schutz durch ein Sexualpadagogisches Konzept jeder Einrichtung

Eine bewusste und reflektierte Auseinandersetzung mit dem Thema Sexualitat
bei Kindern ist flir unsere Fachkrafte ein wesentlicher Bestandteil des praven-
tiven Kinderschutzes.

Sexualerziehung ist in erster Linie Aufgabe der Eltern. Sie sollten den altersgerech-
ten Bedirfnissen der Kinder nach Beziehung, kdrperlicher Nahe, Bindung und Zart-
lichkeit gerecht werden. Sie nehmen den Schutzauftrag flr ihre Kinder wahr, um
sie vor Ubergriffen bestméglich zu schiitzen.

Die Kita wird dazu erganzend tatig, als ein Sozialraum, in dem sich die Kinder erle-
ben, Geflihle austauschen, Nahe und Distanz erfahren.

Es braucht dazu einen internen Dialog im Team zur gemeinsamen Haltungsfin-
dung sowie die Verstandigung mit den Eltern, um gemeinsam Grenzen zu defi-
nieren und Regeln zu erarbeiten. Unterschiedliche Schamgrenzen der Fachkrafte,
der Kinder und der Eltern missen berucksichtigt werden.

Jede Einrichtung ist gefordert, im Gesamtteam ein Sexualpadagogisches Konzept
zu erarbeiten und in ihrer Padagogischen Konzeption zu beschreiben.
Kindgerechte Sexualpadagogik gehért zum Schutz vor sexualisierter Gewalt und



ist dabei eine wechselseitige Erganzung.

Fachstandards fur Sexualerziehung und sexuelle Bildung, Wissen um sexuali-
sierte Gewalt, Formen der Grenziliberschreitungen, Umgang mit Nahe und Dis-
tanz, Nein sagen und eigene Entscheidungsfindung des Kindes sind Bestandteile
des Konzeptes jeder Einrichtung.

Kitas mit Integrationsgruppen miussen den Kinderschutz fir Jungen und Madchen
mit Beeintrachtigungen im Spannungsfeld zwischen Schutz und Selbstbestim-
mung zusatzlich aufgreifen und definieren.

Ein professioneller Umgang mit Sexualpadagogik bedeutet, dass nicht allein per-
sdnliche Meinungen und Einstellungen den Umgang mit kindlichen Aktivitaten be-
stimmen dirfen, sondern Fachkenntnisse die Grundlage bilden.

3.4. Schutz durch Beteiligungsmdoglichkeiten, Partizipation

In der padagogischen Arbeit geht es immer wieder um die eigene Haltung jeder
einzelnen Fachkraft. An dieser Grundfrage mussen die Kita-Teams kontinuierlich
arbeiten, diskutieren und miteinander gemeinsame Aussagen formulieren.

Dazu zahlt auch das Kinderrecht der Beteiligung und Mitwirkung im Kita-Alltag.
Jedes Kind hat ein Recht darauf, seine Interessen zu dauBern und mit diesen auch
berlcksichtigt zu werden. Die Fachkrafte spielen dabei eine wesentliche Rolle und
stehen in der Verantwortung die Bedurfnisse und Anliegen der Kinder wahrzu-
nehmen.

Die Fachkrafte foérdern die Mitgestaltung der Kinder und helfen ihnen, bei Ent-
scheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen,
mitzuwirken und gemeinsam L&sungen fir Probleme zu finden. Partizipation ist
ein unverzichtbarer Bestandteil von Bildungskonzepten.

Wichtig ist dabei, dass unumstdBliche Regeln in der Kita den Kindern transparent
gemacht werden und es im Team dazu eine eindeutige Aussage gibt.

Dazu zahlen altersentsprechende Teilhabe an Diskussions- und Entscheidungs-
prozessen mit niedrigschwelligen Zugangen. Kinder sollen in ihrem Alltag mitwir-
ken, ihn mitgestalten und sich altersentsprechend beteiligen kénnen. Dieses
kann z.B. Projektorientiert oder in offener Form als Kinder-Konferenz oder Kin-
derparlament sattfinden oder auch gruppenorientiert im Erzahl- oder Morgen-
kreis. Dieses bietet die Méglichkeit den Kindern konkrete verlassliche Beteili-
gungsraume einzuraumen. Je jinger die Kinder sind, desto grdBer ist die pada-
gogische Herausforderung; desto feinflihliger und achtsamer muss die Fachkraft
agieren und auch nonverbale Mitteilungen ernst nehmen.

Die Haltung des Teams soll in jeder Padagogischen Konzeption mit konkreten
Aussagen sichtbar werden.

Partizipation ist ein wichtiger Schllssel fiir die Qualitatsentwicklung von Bildung,
Erziehung, Betreuung und Schutz. Wenn Kinder an Entscheidungen beteiligt wer-
den, lernen sie dadurch mit anderen zu kommunizieren, Probleme zu lésen und
auch Entscheidungen zu treffen. Sie werden auch mit Folgen und mdglichen



Konsequenzen konfrontiert, wenn bestimmte Regeln nicht eingehalten werden.
So wirken Kinder an Lernsituationen und Bildungsprozessen mit.

3.5. Schutz durch Beschwerdemaoglichkeit

Der Bereich der Partizipation erweitert sich durch altersentsprechende Méglich-
keiten der Kinder im Beschwerdefall. Kita-Teams mussen sich mit diesem Thema
befassen und gemeinsam Wege beschreiben, die mit den Kindern erarbeitet und
gestaltet werden. Wo und wie kénnen Kinder Beschwerden und Ideen unterei-
nander und mit den Erwachsenen besprechen? Welche Beschwerdewege werden
bisher benutzt und welche waren noch denkbar?

Kinder bekommen dadurch in unseren KiTas die Moglichkeit zu einem eigenem
Beschwerdemanagement.

Verbindliche Regeln fir den Umgang mit Beschwerden werden - unter Einbezie-
hung der Kinder - festgelegt. Lésungswege und neue Mdéglichkeitsraume fir die
Gestaltung des Alltags kdnnen gemeinsam im Diskurs gefunden werden.

Kinder, die sich selbstbewusst fir ihre Rechte und Bedirfnisse einsetzen, sind
besser vor Gefahrdungen geschiitzt.

Wie kdnnen Beteiligungsformen fur Kinder aussehen, die Deutsch nicht als Mut-
tersprache sprechen? Wie kénnen Beteiligungsformen fir Kinder mit Beeintrach-
tigung aussehen?

Im Sinne der Teilhabe aller Kinder wird hier an die Padagog*innen ein besonders
hohes MaB3 an Sensibilitat, Achtsamkeit, Beobachtungs- und Kommunikationsfa-
higkeit und Kreativitat gestellt. Kinder in ihren Beschwerden ersthehmen hei3t
fur die Fachkrafte auch, offen flr die Bedlrfnisse und Wiinsche der Kinder zu
sein. Feinfuhlig begleiten sie in diesen Situationen und unterstitzen die Kinder
bei der Verbalisierung ihrer Gefilhle.

Voraussetzung flur die Etablierung eines Beteiligungs- und Beschwerdeverfahrens
fur Kinder ist die Beobachtung des eigenen padagogischen Handels.

Fragestellungen dazu wie z. B. ,Werden Bedulrfnisse und Anliegen von Kindern
wahrgenommen?" und , Wie werden diese zum Ausgangspunkt des padagogi-
schen Handelns?" werden im Team offen besprochen und tragen dadurch zur
Weiterentwicklung des Verfahrens im dialogischen Prozess bei.

Durch die Struktur und Mdglichkeit eines Beschwerdeverfahrens lernen die Kin-
der, ihre Rechte wahrzunehmen und zu vertreten und sie gegebenenfalls auch
umzusetzen. Wird das Beschwerdeverfahren als Prozess gesehen, lernen die Kin-
der Beschwerden zu formulieren und nach konstruktiven Lésungen zu suchen;
das Selbstbewusstsein und das Geflihl von Selbstwirksamkeit der Kinder wird ge-
starkt.

Demokratische Verfahrenswege werden auf diese Weise schon im Kindesalter
eingelbt und kénnen selbstverstandlich werden. Durch das Recht eines Kindes
auf Beschwerde ist ein wichtiger Grundstein zur Verhinderung von Machtmiss-
brauch in der Kita gelegt!



3.6. Schutz durch einen verbindlichen Verhaltenskodex fiir alle Mitarbei-
tenden

Klare Verhaltensregeln kénnen helfen, Grenzen einzuhalten und zu respektieren.
Ein Verhaltenskodex schreibt Regeln fest, hinsichtlich eines professionellen Um-
gangs mit Nahe und Distanz, angemessenen Verhaltensweisen im Umgang mit
Kindern und gibt gleichzeitig den Fachkraften Handlungssicherheit und Orientie-
rung.

In einem fir alle Mitarbeitenden des Verbandes verbindlichen Verhaltenskodex
sind Leitlinien fir den Umgang mit Kindern in den Einrichtungen festgeschrieben
und verdeutlichen somit die klare Haltung des Tragers: verbale, psychische und
physische Gewalt in der Kita werden strikt abgelehnt.

Die Verhaltensregeln geben Orientierung in der Gestaltung der padagogischen
Beziehungen und unterstltzen und starken alle Mitarbeitende in ihren unter-
schiedlichen Handlungsebenen.

Unsere Fuhrungskrafte fordern anerkennende padagogische Beziehungen und
werden dabei in ihrer Vorbildfunktion vom Trager unterstltzt. Die Erwachsenen
geben sich gegenseitig mit ihrem Verhalten Orientierung, reflektieren das eigene
Handeln und lassen sich daran messen.

Alle genannten Beteiligten sorgen daflir, dass bei professionellem Fehlverhalten
interveniert wird, um die Situation aufzuklaren und zu verbessern.

Der Verhaltenskodex mit der Selbstverpflichtungserklarung wird einmal jahrlich
in jedem Kita-Team reflektiert mit gleichzeitiger Uberprifung, ob Haltung und
Verhalten noch mit den Aussagen ubereinstimmen.

Die Auseinandersetzung damit ist eine PraventionsmaBnahme im Sinne der Kin-
deswohlsicherung und der UN-Kinderrechtskonvention und ein weiterer Baustein
der Qualitdt und Qualitatssicherung in den Einrichtungen.

Der Verhaltenskodex ist flr alle Mitarbeitenden - padagogisches und nicht pada-
gogisches Personal - sowie externe Krafte, Auszubildende, Praktikant*innen etc.
verbindlich. Der Erhalt sowie die Einhaltung der Regeln werden mit einer Unter-
schrift dokumentiert.

3.7. Zusammenarbeit mit Eltern

Wenn es um das Thema Kinderschutz geht, ist eine transparente Zusammenar-
beit mit den Eltern von gréBter Wichtigkeit. Das wollen wir in unseren Kitas um-
setzen und Eltern mit einbinden und informieren.

Das Thema Schutz vor Gewalt und Schutz vor sexualisierten Ubergriffen soll da-
mit auf allen Ebenen verankert werden. Informationsmaterial flr Eltern tUber Be-
ratungsstellen, Hotline, Blcher liegen in jeder Einrichtung aus.

Die Haltung des Tragers zum Kinderschutz wird auf diese Weise nach innen und
auBen deutlich. Nach innen zum Beispiel Gber des verbindlichen Verhaltenskodex,
nach auBen beispielsweise liber thematische Gesprachsangebote fir Eltern sowie



die Einbindung des Elternbeirates.

Im Sinne einer transparenten Zusammenarbeit wird das Schutzkonzept den El-
tern vorgestellt. Das christliche Profil eines biblischen Menschenbildes wird auf
diese Weise mit der Kinderrechtskonvention verbunden. Das macht das Beson-
dere unserer Arbeit aus.

FlUr eine gelingende Zusammenarbeit mit Eltern muss sich ein Kita-Team ebenso
mit dem Bereich Elternbeschwerden und seiner Haltung dazu auseinandersetzen.
Zur Unterstltzung gibt es dazu in unseren Kitas ein einheitliches Beschwerdema-
nagement. Dieses soll sicherstellen, dass Eltern mit ihren Beschwerden und An-
liegen ernst genommen und wie zeitnah Beschwerden bearbeitet werden.
Beschwerden sollen als Herausforderung gesehen werden, als Verbesserungsan-
reiz und als Motivation zur Weiterentwicklung. Beschwerden kénnen Schwach-
stellen in der Organisation aufdecken und so zur Qualitatsverbesserung beitra-
gen.

Informationen zum Beschwerdeverfahren werden allen Eltern zuganglich ge-
macht.

3.8. Erarbeitung einer angemessenen Fehlerkultur in der Gesamtorgani-
sation

In der Gesamtorganisation der Tragerschaft sowie in den einzelnen Kitas strebt
der Trager eine verantwortungsvolle Personalfihrung an, die dazu beitragen soll,
dass eine angstfreie Kommunikation gelingen kann. Ein wertschatzender und res-
pektvoller Umgang soll so miteinander gelebt werden.

Konflikte oder auftretende Meinungsverschiedenheiten werden angemessen aus-
getragen, mit dem Ziel, sie konstruktiv zu lIésen.

Um all dieser beschriebenen Verantwortung gerecht werden zu kénnen, braucht
es Raume - ausgestaltet mit Respekt und Wertschatzung - in denen die Mitarbei-
tenden Uber ihre Grundhaltung und ihren Umgang mit Kindern ins Gesprach
kommen und untereinander reflektieren kénnen.

Im Sinne einer konstruktiven Fehlerkultur kdnnen und werden Fehler auch pas-
sieren. Sie dirfen und sollen offen benannt, eingestanden und aufgearbeitet wer-
den, um sie zur Verbesserung der Arbeit nutzen zu kénnen.

Zur Einibung einer guten Kommunikationskultur erhalten Kita-Teams Unterstit-
zungssysteme wie Fachberatung und Teamsupervision. Kita-Leitungen und Fach-
krafte sind immer wieder aufgefordert, auf ihre kérperliche und emotionale Ge-
sundheit zu achten. Sie sprechen physische und psychische Grenzen an und neh-
men bei Bedarf Hilfe in Anspruch. Hierzu bietet der Trager die sogenannten BEM-
Gesprache (Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement) an und nimmt die
dort angesprochenen Themen ernst.

Wir wissen um die Mdglichkeit, dass da, wo Menschen aufeinandertreffen und
miteinander umgehen - neben den Chancen auf Begegnung und Wachstum -



auch das Risiko fur Verletzungen und Fehler besteht. Diese dirfen, wenn gesche-
hen, nicht verschwiegen werden. Sowohl im Umgang mit und unter den Kindern,
aber auch im Umgang von Mitarbeitenden untereinander, mit und unter den El-
tern sowie mit dem Trager. In allen Bereichen kann es zu Grenzliberschreitungen
und Ubergriffen kommen. Wir unterstiitzen aktiv den Umgang mit Beschwerden
und Fehlern, weil nach unserem christlichen Verstandnis dieses zum menschli-
chen Dasein dazugehort.

3.9. Schutzfaktoren fiir Kinder in Integrationsgruppen

Die UN-Kinderrechtskonvention ist flir alle an der Erziehung von Kindern beteilig-
ten Personen eine wichtige Grundlage. Die Kinderrechte stehen jedem Kind, un-
abhangig von seiner Hautfarbe, dem Geschlecht, einer Behinderung, der Sprache
und der Religion zu. Gerade in unseren Integrations-Kitas haben wir daflir Sorge
zu tragen, dass dieses auch umgesetzt wird.

Kinder, mit einer Behinderung oder die von einer Behinderung bedroht sind, ha-
ben ein deutlich erhdhtes Risiko, dass ihnen physische oder physischer Gewalt
angetan werden. Mit alters-, entwicklungs- und geschlechtergerechten Schutz-
und PraventionsmaBnahmen werden Kinder mit einem anerkannten Status im
Bereich der Integration besonders in den Blick genommen.

Oftmals sind die Kinder auf Hilfe im Alltag angewiesen und befinden sich dadurch
in einer besonderen Abhangigkeit zu ihrer Bezugsperson. Besondere Aufmerk-
samkeit ist dabei geboten. Verhaltensauffalligkeiten werden oft auf die Beein-
trachtigung zurickgefuhrt und werden dadurch mdglicherweise nicht als Signal
fir vorkommende Gewalt gegen das Kind betrachtet. Die Beeintrachtigung steht
im Fokus und dadurch kédnnen Hinweise Ubersehen werden und die Kinder sind in
einem Glaubwdurdigkeitsdrama.

Eine mdgliche Distanzlosigkeit eines Kindes mit Behinderung erfordert Unterstit-
zung des Kindes im angemessenen Umgang mit seiner eigenen Sexualitat.

Beobachtungen, die Reflektion der Eindriicke und die Kommunikation dazu mis-
sen in die padagogischen Gestaltungsprozesse in den Integrationsgruppen ein-
flieBen. Ein entscheidender Schlisselmoment ist auch hierbei die Partizipation.

Zusehends wachst daher stetig die Bedeutung zusatzlicher Unterstitzungssys-
teme flr unsere Integrations-Kitas. Fortbildungen, Teamsupervision und einrich-
tungsinterne Fachberatung sowie die Vernetzung der Kitas innerhalb unseres
Tragerverbundes tragen dazu bei, dass in diesem Kontext die Integrations-Kitas
im Bereich des Gewaltschutzes unterstitzt werden.
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Risikoanalyse fiir die Kita: ,,Die Marienkifer* Barsinghausen

Pravention und Schutz vor allen Formen von Gewalt ist eine Aufgabe von
Kindertageseinrichtungen.

Zum Selbstverstindnis der in der Kindertageseinrichtung Titigen, die sich zuerst dem
Wohl der Kinder verpflichtet wissen, muss es gehoren, sich auch mit dem eigenen
Handeln und Verdachtsfillen von Kindeswohlgefihrdung auseinander zu setzen und
angemessen darauf zu reagieren.

Die Risikoanalyse ist dazu der erste wichtige Schritt.

Dadurch kann offengelegt werden, wo die ,,sensiblen* Bereiche einer Kindertagesstétte sind,
die (sexuelle) Gewalt ermoglichen oder sogar begiinstigen konnen- sei es z.B. im baulichen
Bereich, im Umgang mit Nédhe und Distanz, im Einstellungsverfahren fiir neue Mitarbeitende
oder in der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen oder auch in der Zusammenarbeit im Team.
Das Ergebnis der Risikoanalyse zeigt, wo konzeptionelle oder strukturelle Verbesserungen im
Sinne des Kinderschutzes erforderlich sind.

1.Verfahrensabliufe zur Sicherung des Kindeswohles

Ja Nein

Sind im Team die Vorgehensweisen bei vermut| Leitfaden
Kindeswohlgefdhrdung In Konzeption verankert
bekannt? (Leitfaden zur Uberpriifung von
Kindeswohlgefdhrdung, Krisenplan, Frau Irmisch - Kitaverband
Einbindung der Fachkraft nach §8a des Kitaver | Frau Heilmeier Stadt
Gibt es eine Struktur, durch die regelméaBig e Austausch
Kinderschutz und Entwicklungsbeobachtung
die Situation von Kindern thematisiert wird, e Nach Bedarf
z.B. einmal im Monat in einer Fallbesprechung
Teambesprechung? e Teambesprechung

Ix/Monat
Liegen von allen Beschiftigten des Kita- Ja von den Mitarbeitern, sonst
Verbandes, sowie von externen Fachkréften keine Kontaktpersonen

und ehrenamtlich Tatigen, die in der Kita
Kontakt zu Kindern haben, die erweiterten
Fiihrungszeugnisse vor?

Wird dieses erweiterte Flihrungszeugnis Ja durch die Personalabteilung
regelmafig alle 5 Jahre liberpriift und neu und Kitaleitung

angefordert?

Wird im Einstellungsgespriach auf den Ja, Fiihrungszeugnis wird
Kinderschutzgedanken hingewiesen und dazu | angesprochen, eingefordert
Fragen an den/die Bewerber*in gestellt? Der verbindliche

Verhaltenskodex fiir alle
Mitarbeitende wird vorgestellt.
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Sind Zusténdigkeiten und Strukturen im Ja.... Mitarbeiter und Ltg
Hinblick auf Verdachtsmomente zu tauschen sich aus (sofort ) PL
(sexueller) Gewalt klar geregelt? wird von Leitung informiert

Gibt es einen Krisenplan/ Handlungsplan, in

das Handeln konkret geklart sind?

dem fiir einen Verdachtsfall die Aufgaben und | Vorgehensweise in Konzeption
festgehalten, Beobachtung und
Dokumentation
Sofortmeldung ( PL, Tréger,
erfahrene Fachkraft)

...... oder

Mafinahmen zur zukiinftigen Abwendung?

Falls NEIN bei Antworten, welche Risiken konnen daraus entstehen und welches sind

2. Zusammenarbeit im Team

Einzelbetreuung?

Distanz achten!
MA meldet sich
bei der Kollegin
ab und

somit hat jeder
die
Abwesenheitszeit
im Blick.

Ja Nein
Wenn eine korpernahe Aktivitit mit einem Kind auszufithren | Ja die
ist, z.B. wickeln, gibt es klare Regeln hinsichtlich dieser Néhe und

Gibt es eine Zusammenarbeit und Achtsamkeit im Team?
Konnen kollegiale Gespréche in ruhiger und geschiitzter
Atmosphére

stattfinden? Konnen Grenzverletzungen innerhalb des Teams
thematisiert werden ohne Mitarbeitende zu diskriminieren?

ja

Wird ein kritisch wertschitzender Kontakt der Mitarbeitenden
untereinander gepflegt? Gibt es im Team eine Verstindigung
iiber Uberforderungen und wird Unterstiitzung angeboten
(Verhalten benennen, ohne die Person anzugreifen?)

Ja ....auf Stirken
und Schwéchen
wird besonders
geachtet
(untereinander
Feedback)
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Mafinahmen zur zukiinftigen Abwendung?

Falls NEIN bei Antworten, welche Risiken konnen daraus entstehen und welches sind

3. Sexuelle Bildung und Erziehung

gegeniiber Kindern aus der KiTa gilt umso
iibergriffigen Verhalten der Kinder untereinander
vorzubeugen?

,» Halt Stopp -ich
will das nicht
Verhaltensregeln
und
Schutzbotschaften
werden vermittelt

Ja Nein
Gibt es im Tam Fachwissen zu kindlicher Ja, Literatur
Sexualitdt und zu sexueller Bildung und vorhanden
Erziehung?
Hat das Team eine klare und angemessene Sprache | ja
zu Sexualitit und Begriffe fiir Kdrper und
Geschlechtsmerkmale abgestimmt?
Wird sich im Team mit gender- und Ja, am Studientag | Noch nicht sehr
diversitdtsbewusster Pddagogik zum Thema ausfiihrlich, da
auseinandergesetzt? »Sexualpadagogik® | aktuell keine
Beriihrungspunkte
Tauscht sich das Team zum Thema sexuelle Ja, siehe auch
Bildung und Erziehung aus und vermittelt die Konzeption.
eigene Haltung mit Empathie und Riicksichtnahme | Vertrauensvolle
auf kulturelle Unterschiede den Familien? Elterngesprache
werden nach
Bedarf gefiihrt
(zB
Beschneidung )
Wird den Kindern entsprechend altersgerecht Ja ,anhand von
vermittelt, dass ihr Korper Thnen gehort und sie Gesprichen
selbst bestimmen, wann und von wem sie Nihe und Biicher
wollen?
Wird den Kindern vermittelt, dass ein NEIN auch | Ja

Gibt es in der KiTa eine sexualpiddagogische
Konzeption mit Aussagen zu den eben genannten
Punkten?

Ja, auch integriert
in
Gesamtkonzeption
der KITA
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Falls NEIN bei Antworten, welche Risiken kénnen daraus entstehen und welches sind die
Mafnahmen zur zukiinftigen Abwendung?

In Zukunft Thema Gender und Diversitdt im Team thematisieren

4. Beschwerdemanagement

Ja Nein

Gibt es in der KiTa ein verabredetes und verbindliches ja

Beschwerdeverfahren fiir Kinder, Eltern und

Mitarbeitende, sowie Kooperationspartner*innen der

Kita?

Ist das Team fiir die Wahrnehmung von Beschwerden Ja

sensibilisiert?

Hat jeder einzelne im Team einen sicheren und Ja, bei

professionellen Umgang mit Beschwerden? Unsicherheit
Riicksprache
mit
Kollegen /
Leitung

Werden Beschwerden als Chance zur Weiterbildung ja

gesehen und entsprechend genutzt?

Wird das Beschwerdeverfahren fiir Kinder als Prozess ja

genutzt, in dem die Kinder lernen konnen, Beschwerden

zu formulieren und nach konstruktiven Lésungen zu

suchen?

Nehmen die Fachkrifte der KiTa die Bediirfnisse und ja

Wiinsche der Kinder wahr und begleiten sie die Kinder

feinfiihlig und ihrer Entwicklung entsprechend in diesen

Situationen?

Wird gemeinsam mit Kindern, je nach ja

Entwicklungsstand nach einer befriedigenden Lésung

gesucht?

Falls NEIN bei Antworten, welche Risiken kénnen daraus entstehen und welches sind die
Mafinahmen zu zukiinftiger Abwendung?
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5. Kinderrechte / Partizipation

Ja Nein
Werden die Kinder ermuntert, frei ihre Bediirfnisse, ja
Wiinsche und Meinungen zu dufern, ohne dabei auf
Ablehnung zu stoflen?
Werden die Kinder in Entscheidungsprozesse, die sie Jameistens und
personlich betreffen miteinbezogen? altersgerecht
Gibt es in der KiTa die Moglichkeit Situationen zu schaffen, | Ja im
in denen Kinder Uber unangenehme Gefiihle und Morgenkreis
Erfahrungen sprechen kénnen? Allgemeines
Thema tiber
Gefiihle oder
im
Zweiergespriach

Falls NEIN bei Antworten, welche Risiken kénnen daraus entstehen und welches sind die
Mafnahmen zu zukiinftiger Abwendung?

6. Umgang mit Niihe und Distanz

Ja Nein

Gibt es flir eine professionelle Ja, Kinder mit
Beziehungsgestaltung klare Regeln? Z.B. Kinder Namen
mit threm richtigen Namen ansprechen oder keinen | ansprechen, nicht

korperlichen Kontakt wie.z. B. auf den eigenen bloBstellen,

SchoB setzen, gegen den Willen der Kinder? keinen Kontakt
gegen den Willen
des Kindes

Findet mit den Kindern ein grenzachtender Umgang | Ja gibt es.
statt und gibt es dazu transparente und verbindliche | Keine Kiisse

Vereinbarungen fiir das gesamte Team wie z. B. verteilen, auch

keine Kinder Kiissen und kein rektales den Kindern

Fiebermessen? vermitteln, dass
ein MA nicht

angefasst werden
mochte, nicht
abgekiisst werden
mochte.
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Vereinbarungen
fiir beide Seiten
(Kinder und MA)
kléren
- Fieber
wird
digital an
Stirn
gemessen
Finden Ubernachtungen, Fahrten, Reisen oder Gruppenausfliige, | Schlafsituationen
Schlafsituationen mit den Kindern statt? Gibt es Waldtage und
dafiir iberpriifbare Regeln, besonders, wenn dieses Einzelfahrten

in Einzelsituationen geschieht?

finden nicht statt

Welche Rolle spielt die Differenzierung von
beruflichen und privaten Kontakten zu den Eltern?
Gibt es verbindliche Regeln im Team zu der Anrede
der Eltern? (Du / Sie)

Ja, Eltern werden
in der Regel mit
Sie
angesprochen.
Der Kontakt ist
offen und
freundlich,
beschrinkt auf
die berufliche

Falls Kindern und ihren Familien Sonderrechte
eingerdumt werden, werden diese offen im Team
besprochen?

Ebene.
ja

Mafinahmen zu zukiinftiger Abwendung?

Falls NEIN bei Antworten, welche Risiken kénnen daraus entstehen und welches sind die

7. Pravention

Ja

Nein

Gibt es im Team Verstandigung dariiber, wie
sprachliche und nicht sprachliche Hinweise von
Kindern auf Grenzverletzungen wahrgenommen
werden und wie dann darauf weiter reagiert
wird?

Ja, Austausch im Team sofort
oder zeitnah
Beobachtung, Dokumentation
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Macht sich die Einrichtungsleitung ein ja
personliches Bild iiber die Eignung von

Ehrenamtlichen vor ihrem Einsatz?

Verfiigt die Einrichtung iiber ein Leitbild und
reflektiert einmal im Jahr ob dementsprechend
gearbeitet wird?

Ja, Reflektion am Studientag
,» Jahresplanung* und im
einzelnen Mitarbeitergesprach

Gibt es fiir alle Beschiftigten in der Kita einen
Verhaltenskodex/ Selbstverpflichtungserklarung

Ja allgemeine
Selbstverpflichtungserklirung,

und wird dieses einmal im Jahr gemeinsam in Schweigepflicht...
Team reflektiert und besprochen? Reflexion im
Mitarbeitergesprach

Mafinahmen zu zukiinftiger Abwendung?

Falls NEIN bei Antworten, welche Risiken konnen daraus entstehen und welches sind die

8.Riumlichkeiten im Kitagebiude und Auflengelinde

durch

Ja Nein

Ist das Kitagebdude zu jeder Zeit frei zugianglich? Aulenbereich ja| Nein nur in
Bring- und
Abholzeiten
Sind die baulichen Gegebenheiten so, dass sie keine Risiken | ja
bergen, z.B. Rdume sind einsehbar oder jederzeit
zuganglich?
Gibt es abgelegene, uneinsehbare Bereiche wie Keller oder [Dachboden ja, | nein
Dachboden? wird nicht
genutzt

Gibt es bewusste Riickzugsorte fiir die Kinder, z.B. nein
Sznoozelrdume?
Gibt es Situationen, in denen sich Kinder allein mit Ja, Biiro
Erwachsenen in einem Raum aufhalten konnen? Sind in Waschraum,
diesen Situationen die Rdume immer fiir dritte Personen frei | Gemeindesaal.
betretbar? Réume sind

einsehbar und

jederzeit

zugénglich.
Konnen sich externe Personengruppen wie Therapeuten, nein
Externe Reinigungskréfte und Hausmeister, Handwerker
oder andere in der Einrichtung unbeaufsichtigt authalten?
Ist das Grundstiick unproblematisch betretbar? nein
Ist das Grundstiick von au3en einsehbar? Ja, Blick
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Eingangstor
und vom
Klostergarten
aus.
Gibt es auf dem Grundstiick Winkel oder Ecken, die schwer nein
einsehbar sind?

Falls JA bei Antworten, welche Risiken konnen entstehen und welches sind die Mafinahmen
zu zukiinftiger Abwendung?

Réume ( Biiro und Saal) sind durch vorhandene Glasscheiben einsehbar und immer
betretbar.

Der Waschraum wird regelmdpfSig betreten. Tiir bleibt in der Regel stindig ganz gedffnet.
Beim Wickeln wird die Tiir kurzzeitig angelehnt ... .... Kinder diirfen aber auch dann bei
Bedarf die Toilette nutzen.

An der Waschraumtiir wird auch ein Glasfenster eingesetzt... ...

9. Andere Risiken

Ich sehe momentan keine Risiken in unserer Einrichtung.

Der Austausch im Team ist sehr gut und besténdig. Ausreichend Literatur und Fachbiicher
stehen zur Verfligung. Ebenfalls werden regelmiBig Fortbildungen und Netzwerktreffen
,,Frithe Hilfen* besucht.

Die Elternschaft pflegt einen Vertrauensvollen und offenen Kontakt zu den Mitarbeitenden.
,Beschwerden* in dem Sinne sind aktuell nicht gegeben und eher als ,,Anliegen*
verstanden.

Ein regelmifBiger Austausch mit den Elternvertretern findet statt. Das Beschwerdeverfahren
der Einrichtung ist ihnen bekannt.

Neben den tiglichen Tiir und Angel Gesprachen finden ca 2 Entwicklungsgesprache im
Jahr mit den Eltern statt.

Die rdumlichen Gegebenheiten sind hell, einsichtbar und auf Sicherheit kontrolliert......
Ebenso das Auflengelénde, es ist iiberschaubar und wird unter Aufsicht genutzt.

Der tidgliche Umgang mit den Kindern ist liebevoll, vertrauensvoll und achtsam fiir alle.
Unsere Einrichtung ist ein Ort der Sicherheit fiir Kinder, Eltern und Fachkréfte.

Risikoanalyse durchgefiihrt am: 17.04.2023
und iiberarbeitet am 17.11.2025

Name und Unterschrift: Waltraud Papenburg
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Nihe und Distanz im Umgang mit Kindern

In unserer Einrichtung spielen Nihe und Distanz eine grof3e Rolle. Die Verantwortung fiir die
Gestaltung von Nihe und Distanz liegt bei den Fachkriften und nicht bei den betreuten
Kindern.

Die emotionale Ndhe vermittelt Zugehorigkeit, Vertrauen, Akzeptanz, Sympathie und
Mitgefiihl.

Distanz beschreibt das Gegenteil und ist eine Moglichkeit sich zu schiitzen. Im Kindergarten
werden wir tdglich damit konfrontiert und sehen Néhe und Distanz als Herausforderungen
professioneller Beziehungsgestaltung, angefangen mit der Eingewdhnungszeit. Ndhe und
Distanz sind Grundbediirfnisse der Beziehungsarbeit.

Ein klarer Umgang mit Grenzen und Achtsamkeit, klare Strukturen und eine klare
partizipatorische Kommunikation werden anhand des Verhaltenskodex fiir Mitarbeitende
verbindlich und bieten somit Handlungssicherheit im Alltag mit Kindern.

Eine Grenziiberschreitung entsteht dann, wenn das Néhe- oder das Distanzempfinden des
Gegeniibers nicht respektiert wird.

,Jede erwiinschte Berlihrung schafft Nihe.

Jede unerwiinschte Beriihrung schafft Distanz*

Alle Mitarbeitende, die mit Kindern arbeiten haben eine Vorbildfunktion.

Die Wiirde des Kindes muss immer geachtet, wertgeschitzt und respektiert werden.

Kinder werden immer gehort und es darf kein Machtmissbrauch ausgeiibt werden.

In unserer Einrichtung erleben sich die Kinder als liebenswert und erfahren im Alltag und im
tdglichen Miteinander wie ,,Nachstenliebe* sich anfiihlt, begegnen sich untereinander mit
Achtsamkeit und Offenheit, Wiinsche und Gefiihle werden wahrgenommen und respektiert.
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Sexualpidagogisches Konzept

Sexualitét i1st Bestandteil des Bildungsauftrages von Kindertageseinrichtungen
und umfasst auch die Praventionsarbeit )
(Umgang mit Gefiihlen, Grenzwahrnehmung, sexuelle Ubergriffe)

1. Beschreibung und Verstindnis von kindlicher Sexualitat

Sexualitét ist Teil der ganzheitlichen Entwicklung von Kindern und gehort von
Anfang an zur Identitatsentwicklung von Kindern dazu.

Sie betrifft die gesamte Personlichkeit des Kindes und umfasst korperliche,
emotionale, seelische und kulturelle Aspekte.

Kindliche Sexualitéit unterscheidet sich von der Sexualitit erwachsener
Menschen. Sie ist von groBBer Neugierde gepragt. Unbefangen, spontan und
voller Entdeckungsfreude erforschen Kinder ihren eigenen Korper und den von
anderen. Kindliche Sexualitit bedeutet fiir das Kind, schone Gefiihle zu erfahren
und sich auszuprobieren. Das sind wichtige Erfahrungen fiir die Entwicklung,
die die Kinder mit Gleichaltrigen im Kindergarten spielerisch ausprobieren
konnen. Die Psychosexuelle Entwicklung ist bei Kindern schon friih sichtbar,
beginnt bereits mit der Geburt und ermdéglicht somit Chancen, die wir nutzen,
um die Kinder zu unterstiitzen.

2. Ziele im Hinblick auf sexuelle Bildung und deren Umsetzung

e Kinder aufkliaren

Uns ist es wichtig, dass Kinder ein positives Gefiihl zu threm Korper entwickeln
konnen. Sie sollen entscheiden lernen was ihrem Korper gut tut, was nicht, wer
sie anfassen darf, wer nicht.

,Halt, Stopp ich will das nicht!* ,,Mein Korper gehort mir!“ ,,Meine Gefiihle
sind richtig und wichtig* sind wichtige Schutzbotschaften zur Privention gegen
sexualisierte Gewalt und tragen zur Personlichkeitsstirkung der Kinder bei. Ein
aufgeklirtes Kind, das tliber seinen Korper Bescheid weil3, kann sich besser vor
unangenehmen Beriihrungen und Grenziiberschreitungen schiitzen. Kinder, die
eine Sprache fiir Sexualitit haben, ihre Korperteile benennen konnen haben
klare Vorteile. Im Kindergartenalltag lernen die Kinder spielerisch und
respektvoll mit threm eigenen Korper umzugehen. Sie lernen ihre eigenen
Grenzen und die von Anderen kennen und respektieren.
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Rollenspiele, Korpererkundungsspiele, Bilderbiicher und Gespréche, in einer
vertrauensvoller Atmosphire, bieten sich hierfiir an.

3. Regeln / Umsetzung

e Kindgerechte Aufklarung
Auf Fragen der Kinder versuchen wir immer altersgerecht und
wahrheitsgetreu zu antworten. Antworten ja- Vortrdge nein!

e Im Kindergarten werden die korrekten Bezeichnungen fiir die
Geschlechtsteile benutzt (Penis, Scheide oder Vagina)

e Schutzbotschaften werden vermittelt
Stopp / Nein / Ich will das nicht heif3t: sofort aufthéren

¢ Die Kinder kénnen sich in Bezug auf sexuelles Verhalten frei entfalten

e Kinder diirfen sich ausziehen und anschauen. Diese Tatsache wird
toleriert.

e Aufkeinen Fall werden die Kinder von Erwachsenen zu solchen
Handlungen angeregt und motiviert.

e Bei Rollenspielen / Korpererkundungsspielen werden keine Gegenstédnde
benutzt und in Korperdffnungen eingefiihrt.

¢ FEin Kind darf von keinem anderen Kind zu ,,Doktorspielen* gezwungen
werden.

e Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten auf die eigene Intuition und

gehen dem nach.

Kein Kind bestimmt iiber ein anderes.

Kein Kind darf einem anderen weh tun.

Der Altersunterschied bei ,,Doktorspielen* darf hochstens 1,5 Jahre sein.

Hilfe holen ist richtig und wichtig.

Zur Unterstiitzung der Sexualerziechung werden kindgerechte

Bilderbiicher eingesetzt.

Sexualerziehung wird nicht isoliert betrachtet, sondern ganzheitlich.

Eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und
Mitarbeitern ist sehr wichtig und notwendig. Gegenseitige Informationen und
Austausch sind unerlédsslich.
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4. Teamarbeit

Wir als Team nehmen den Bildungsauftrag zur Sexualerziechung ernst und
versuchen diesen verantwortungsvoll umzusetzen.

Wir bringen uns in einem partnerschaftlichen Miteinander mit unseren
Fahigkeiten und Stéarken ein.

In unserer Einrichtung leben wir eine aktive Sexualpddagogik, indem wir im
Alltag situationsbedingt und nach Bedarf tiber Themen wie z.B. Liebe, Korper,
Geburt, sexuelle Identitit, sexuelle Vielfalt, Gewalt...sprechen.

Unser Ziel ist es, Kinder kindgerecht aufzuklaren, Informationen zu vermitteln,
vertrauensvolle Ansprechpersonen zu sein und die Kinder zu stérken.
Gleichzeitig ermoglichen wir ihnen Erfahrungsspielrdume (Rollenspiele,
Doktorspiele, passende Bilderbiicher usw.), die fiir eine gesunde

Sexualentwicklung wichtig sind.

Ein gemeinsames Ziel ist es, jedes Kind individuell und achtsam auf seinem
Entwicklungsweg zu begleiten.

Wir sehen das einzelne Kind in seinen Bediirfnissen sowie auch die
Gesamtgruppe. Wir unterstiitzen jedes Kind, seine Rolle in der
Gruppengemeinschaft zu finden, sich auszuleben und seine Interessen weiter
zu entwickeln.

Um im Team eine gemeinsame Haltung zu finden und kompetent handeln zu
konnen sind gemeinsamer Austausch, Reflexionsgespriache und Fortbildungen
sehr wichtig und unerldsslich. Diese finden regelmifBig und nach Bedarf statt.
Ebenfalls nehmen wir die Angebote der Fachberatungsstellen (z.B. Violetta) zur
Aufkldrung, Beratung und Unterstiitzung wabhr.

Fachliteratur zum Thema Sexualitit steht uns zur Weiterbildung ausreichend
zur Verfiigung. Diese Fachkenntnisse bilden den professionellen Umgang mit
Sexualpddagogik.

AuBlerdem unterstiitzen wir bei Bedarf Eltern aktiv im Umgang mit dem Thema

Sexualitét.
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5. Zusammenarbeit mit Eltern

Sexualerziehung in der Kindertagesstétte beriihrt auch die Zusammenarbeit mit
den Eltern. Sie ist ein besonders sensibler Bereich, da personliche, kulturelle und
religiose Einstellungen und Vorbehalte zum Tragen kommen.

Sexualerziehung ist in erster Linie Aufgabe der Eltern. Wir als Einrichtung
werden familienergénzend titig und bieten den Kindern Rdume zur Entfaltung,
in denen sie sich erleben, Gefiihle austauschen, sowie Ndhe und Distanz
erfahren konnen.
Der gemeinsame Austausch mit den Eltern ist uns sehr wichtig. Dieser findet
individuell im Entwicklungsgesprich statt, auf Elternabenden oder bei den
taglichen Tiir- und Angelgespriachen.

Wir klédren Eltern tiber die psychosexuelle Entwicklung und kindliche Sexualitit
auf und stehen beratend und unterstiitzend zur Seite.

Die elterlichen Sorgen und Bedenken werden ernst genommen.

Unser Ziel ist die gemeinsame Priaventionsarbeit, die Kinder zu stirken und zu
schiitzen.
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Partizipation von Kindern

Jedes Kind hat ein Recht darauf, seine Interessen zu dullern und mit diesen auch
berticksichtigt zu werden. Dieses Kinderrecht wird in unserer Einrichtung gelebt und geachtet.

Wir Fachkrifte stehen in der Verantwortung die Bediirfnisse und Anliegen der Kinder
wahrzunehmen und ihnen zu helfen diese zu gestalten und im Tagesablauf einzubringen.
Partizipation ist ein wichtiger Bestandteil der Konzeption (siehe dazu Punkt 8.3 in
Kindergarten Konzeption).

Kinder sind Akteure ihrer Entwicklung und bilden sich, indem sie selbst tétig werden.
Bildung kann also ohne Beteiligung nicht funktionieren.

Damit Partizipation gelebt werden kann, ist unsere Haltung wichtig, dass wir als Team
zulassen, dass die Kinder je nach Alter und Entwicklungsstand aktiv Entscheidungen und
selbstverantwortlich Vorbereitungen treffen konnen. Wir nehmen die Kinder ernst und treffen
mit ihnen partizipatorische Entscheidungen.

Dieses geschieht durch Abstimmung, durch Visualisierung von Themen und durch Gespréche
im Kreis. Jedes Kind wird gesehen, gehort und kann etwas bewirken.

Kinder stehen als individuelle Personlichkeiten im Mittelpunkt des padagogischen Handelns.
Schutzbotschaften, wie z.B. ,,Du darfst Nein sagen* ,,Mein Korper gehort mir* ,,Halt, stopp
ich will das nicht* werden vermittelt und umgesetzt.

Das Kind darf entscheiden und bestimmen, von wem es gewickelt werden mdchte, wer beim
Umzichen helfen soll, wer trosten darf, bei wem es auf dem Schof3 sitzen mochte, wo es
spielt, was und mit wem es spielt.

Bei jlingeren Kindern wird feinfiihlig auf die Gestik und Mimik der Kinder geachtet, um so
nonverbale Mitteilungen zu erkennen.

Ziele gelebter Partizipation sind die Entwicklung zu miindigen, sprachfahigen Menschen
sowie die Einiibung demokratischer Verhaltensweisen.

Partizipation findet ihre Grenze dort, wo das korperliche oder seelische Wohl des Kindes
gefdahrdet wird.
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Beschwerdeverfahren fiir Kinder

In unserer Einrichtung wird viel gemeinsam gelacht. Die Kinder erleben miteinander viel
Freude und Spal.

In einer Gruppe entstehen aber auch Konflikte, Missverstdndnisse und Beschwerden und
prigen somit das Gruppenleben.

Auch diese sind wichtige Lernprozesse fiir die Kinder.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, die Kinder respektvoll anzunehmen, ihnen zuzuhéren und
ihre ,,Beschwerde* ernsthaft anzuhoren.

Die Kinder formulieren eine Beschwerde nicht immer als solche.

Sie teilen ihre Wiinsche, ihren Arger und Bediirfnisse auf andere Weise mit, indem sie z.B.
weinen, wiitend sind, sich zuriickziehen, sich die Ohren zu halten, den Kopf schiitteln, sich
verstecken, hauen usw.

Konflikte und Versohnungen stehen an, Kompromisse werden gesucht, Toleranz und
Akzeptanz werden erprobt. Schutzbotschaften wie z.B. ,,Halt, stopp ich will das nicht!*
werden den Kindern vermittelt.

So lernen die Kinder anderen Kindern Grenzen zu setzen und sich selbst somit zu schiitzen.
Wir suchen das Gespriach mit den Kindern und konkretisieren das Problem. Wir gehen auf
individuelle Bediirfnisse des Kindes ein und suchen gemeinsam nach Lésungen.

Die Kinder werden ermutigt sich bei Problemen und Beschwerden jederzeit an uns
Mitarbeiter zu wenden.

Je nach Beschwerde, Problem und Situation werden Beschwerden der Kinder im Team
angesprochen und reflektiert sowie Losungen gesucht und umgesetzt.

Situationsbedingt werden ebenfalls die Eltern oder Fachberatung informiert.

Die Sachlage wird gepriift und das weitere Vorgehen abgestimmt.

Eine angenehme Atmosphére mit gegenseitiger Achtsamkeit und Wertschitzung ist uns sehr
wichtig.
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Beschwerdeverfahren fiir Eltern

Zum Wohle des Kindes ist eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit den Eltern
unverzichtbar und von grofler Bedeutung.

Das Kind, die Mitarbeiter und die Eltern stehen in standiger Beziehung und beeinflussen sich
gegenseitig. Wir nehmen die Eltern als ,,Experten® ihres Kindes ernst.

Eine familienfreundliche Atmosphire ist uns sehr wichtig, damit wir gemeinsam und
vertrauensvoll die Entwicklung der Kinder begleiten und unterstiitzen konnen.

Uns Mitarbeitern ist es wichtig die Meinungen und Wiinsche der Eltern zu kennen und zu
horen, um entsprechend reagieren zu konnen.

Zu Missverstidndnissen, Konflikten und Beschwerden kann es immer einmal im téglichen
Umgang miteinander kommen.

Das folgende Standard- Beschwerdemanagement gilt fiir den gesamten ev.-luth.
Kindertagesstittenverband Calenberger Land.

Wir verstehen dieses als Gelegenheit zur Verbesserung und Weiterentwicklung im Rahmen
der Qualititsentwicklung.

Ziel unseres Beschwerdemanagements ist es, die Zufriedenheit aller Beteiligten (wieder)
herzustellen.

In unserer Einrichtung:

- Gehen wir wertschitzend und respektvoll miteinander um

- Werden Beschwerden sachlich angesehen und nicht personlich genommen
- Wird gemeinsam nach verbindlichen Losungen gesucht

- Herrscht eine fehlerfreundliche Atmosphére



Standard-Beschwerdemanagement

1. Weg der Beschwerde

Beschwerdefuhrer wendet sich an .
- Mitarbeitende der Kita-Einrichtung |
- Leitung der Kita-Einrichtung
- Elternbeirat
- Trager

2. Entgegennehmer/in
der Beschwerde entscheidet

- Selbstbearbeitung

- Weiterleitung/ siehe Punkt 1

- ggf. auch an zustandigen
ortl. Jugendhilfetrager/Jugendamt
oder Uberortl. Jugendhilfetrager/
nieders. Landesjugendamt

9

3. Beschwerdebearbeitung

- Eingangsbestatigung an
Beschwerdefuhrer/in

- Bearbeitung (Dokumentation),
Beschwerdeprotokoll

- Lésung erarbeiten

9

5. Umsetzung und Dokumentation

- besprochene Veranderungen
erfolgen und alle daran Beteiligten
werden dazu informiert

- Beschwerdeprotokoll wird
archiviert, je nach Relevanz
bei Kita oder Trager

4.Losungsfindung

- Ldsungsvorschlag erarbeiten

- gegebenfalls weitere
Vereinbarung/ weiteres Gesprach
und Vorgehen um die Beschwerde
abschlie3end zu bearbeiten
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Beschwerdeprotokoll

Wer hat die Beschwerde vorgebracht?
Tel./ E-Mail

Datum: Kita:

Wer nahm die Beschwerde entgegen?

Grund und Inhalt der Beschwerde:

Gemeinsame Vereinbarungen:

Ist ein weiteres Gesprach oder Vorgehen nétig?

Wer ist dabei ZU Dt IIGON

Termin:
Datum: Unterschift:

( Beschwerde entgegengenommen)
Datum: Unterschrift:

( Beschwerde vorgebracht)
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Verhaltenskodex fiir das Kindeswohl

In unserer Einrichtung sollen sich Kinder sicher und geschiitzt entwickeln kénnen.

Jedes Kind hat das Recht auf Schutz vor Gewalt und anderen Gefahrdungen fiir sein Wohl.
Daraus erfolgt eine Schutzpflicht all derer, die Verantwortung fiir die Kinder tragen.

Alle Mitarbeitenden sind verpflichtet die ihnen anvertrauten Kinder zu starken und zu
schiitzen. Die Selbstverpflichtungserklarung dient als Grundlage fiir ein transparentes und
nachvollziehbares Handeln im tdglichen Miteinander.

In den jéhrlichen Mitarbeitergesprachen wird der Verhaltenskodex reflektiert und erneut
verbindlich unterschrieben. In Teambesprechungen wird das Thema nach Bedarf thematisiert
und reflektiert.

Neue Mitarbeitende werden im Vorstellungsgespriach auf das Kinderschutzkonzept und den
Verhaltenskodex der Fachkrifte hingewiesen und in der Einarbeitungsphase damit vertraut
gemacht. Praxisnah wird ein gewaltfreier, respektvoller und wertschitzender Umgang mit den
Kindern gelebt.

Dadurch wird die Wichtigkeit des Themas ,,Kinderschutz* und ,,Pravention als Teil der
taglichen padagogischen Arbeit deutlich.
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Verhaltenskodex fur das Kindeswohl
fur alle Mitarbeitenden in den Kindertagesstatten des

Ev.-luth. Kindertagesstattenverbandes Calenberger Land

Selbstverpflichtungserklarung

In unseren evangelischen Kindertageseinrichtungen sollen Kinder sich sicher und geschitzt
entwickeln kénnen. Gute padagogische Beziehungen bilden die Grundlage daflr, dass
gemeinsames Leben und Lernen gelingen kann. Alle Mitarbeitenden in den
Kindertagesstatten unseres Kita-Verbandes sind in besonderer Weise verpflichtet, Kinder in
ihren Rechten zu starken und sie vor Verletzungen ihrer kérperlichen und seelischen
Unversehrtheit zu schutzen.

Mit den folgenden ethischen Leitlinien einer Grundhaltung fir ein gemeinsames
Miteinander soll die wechselseitige Achtung der Wirde aller Menschen in unseren
Kindertagesstatten gestarkt und in ihrem Ausdruck gelebt werden.

.Mein padagogisches Handeln ist transparent und nachvollziehbar und entspricht fachlichen
Standards. Dazu nutze ich die vorhandenen Strukturen und Ablaufe. Ich orientiere mich an
den Bedurfnissen der Kinder und arbeite mit den Eltern bzw. Sorgeberechtigten
partnerschaftlich zusammen."

* Ich verpflichte mich, alles in meiner Macht Stehende zu tun, dass Kinder in
unseren Einrichtungen vor kérperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt
bewahrt werden.

* Inmeiner Rolle als Erwachsener habe ich eine besondere Autoritats- und
Vertrauensstellung. Ich versichere, dass ich dieses nicht zum Schaden der mir
anvertrauten Kinder ausnutzen werde. Ich bin mir meiner Vorbildfunktion
bewusst.

* Mein Umgangston ist hoflich und respektvoll. Meine sprachlichen
AuBerungen und Wérter, die ich verwende, sind nicht abwertend,
herabwdurdigend oder ausgrenzend.

* Ich nehme die individuellen Grenzempfindungen von Kindern ernst und achte
darauf, dass auch Kinder untereinander und Erwachsenen gegeniiber diese
Grenzen respektieren. Ich respektiere das Recht des Kindes, NEIN zu sagen
und sorge dafiir, dass nichts gegen den Willen des Kindes geschieht.



» Im Spiel spielt der direkte, enge Korperkontakt oft eine Rolle und er ist bei
vielen Angeboten unabdingbar. Kérperliche Kontakte zu Kindern (z. B. auf
dem Schof} sitzen) mussen von diesen gewollt sein und dirfen nicht das
padagogische Mal} berschreiten. Kinder werden in keinem Fall von mir
gekusst.

* Kinder werden aus der Kita nicht in den Privatbereich mitgenommen (Auto,
Wohnung). Ausnahmen kann es in Absprache mit der Kita - Leitung und mit
dem Einverstandnis der Eltern geben.

* Ich verpflichte mich, mit einem Kind nicht in Einzelsituationen zu gehen, in
denen es keine Kontroll- und Zugangsmaglichkeiten flr Dritte gibt. Bei
geplanten Einzelsituationen, z.B. Einzelférderung, Wickelsituationen,
Vorlesen, mussen die Tlren des Raumes jederzeit zu 6ffnen sein und die/der
Kolleg*in ist informiert.

» Ich verpflichte mich, die Vorschriften des Tragers und der Landeskirche zum
Thema Fotografieren und Filmen strikt einzuhalten. Unbekleidete Kinder und
intime Situationen, wie z. B. Wickeln, Toilettengang etc. werden nicht
fotografiert oder gefilmt.

* Ich versichere, mit Kindern keine Geheimnisse zu haben und fordere nie eine
Geheimhaltung von einem Kind ein.

* Kinder werden von mir mit ihren Rufnamen und nicht mit Koseworten oder
Verniedlichungen angesprochen. Die Kita ist ein 6ffentlicher, gleichwonhl
professionell-liebevoller Raum. Und so unterscheidet sich die Art und Weise,
Achtung oder Zuneigung auszudriicken, ganz wesentlich vom Elternhaus bzw.
anderen privaten Kontakten. Dieses findet in der Sprache den
entsprechenden Ausdruck.

* Ich beziehe gegen sexistisches, diskriminierendes, rassistisches und
gewalttatiges verbales oder nonverbales Verhalten aktiv Stellung.

* Im Konflikt- oder Verdachtsfall informiere ich Kolleg*innen/ oder die Kita-
Leitung und /oder den Trager und handle gemal den Regeln und Ablaufen
des Schutzkonzeptes.

* Ich hole mir rechtzeitig Unterstiitzung, wenn ich an meine Grenzen komme.
Ich achte auf meine kérperliche und emotionale Gesundheit. Ich spreche
physische und psychische Grenzen an und nehme bei Bedarf Hilfe an.

Datum und Unterschrift des/ der Mitarbeitenden oder externer Kraft



4. Standards bei der Personalauswahl

Der Schutzauftrag und der klare Umgang mit Gewalt und sexualisierter Gewalt
werden im Vorstellungsgesprach thematisiert. Bewerber*innen werden im Vor-
stellungsgesprach zu ihrer Meinung nach Nahe und Distanz, Beschwerden, Kin-
derrechten und Partizipation ihren Umgang und bisherigen Erfahrungen mit
Grenziberschreitungen befragt. Dadurch machen wir deutlich, wie wichtig und
ernst uns dieses Thema ist. Die notwendige Balance von emotionaler Ndhe und
professioneller Distanz als Grundbedingung padagogischen Handelns wird ebenso
thematisiert. Auf das Schutzkonzept wird hingewiesen.

Alle in unseren Einrichtungen arbeitenden Personen, unabhangig vom Angestell-
tenverhaltnis oder Aufgabengebiet, Auszubildende von Fachschulen und Ehren-
amtliche, missen vor Arbeitsantritt das erweiterte polizeiliche Fihrungszeugnis
einreichen. Eine erneute Vorlage fir die angestellten Mitarbeitenden alle finf
Jahre ist durch die Personalabteilung des Kirchenkreisamtes verbindlich geregelt
und sichergestellt.

Das Schutzkonzept mit seinen MaBnahmen, den Standards und dem Verhaltens-
kodex wird im Einarbeitungskonzept flir neue Mitarbeitende von der Kitaleitung
thematisiert und von der/dem Mitarbeiter*in unterzeichnet.

5. Mdnner und Frauen in der Kita; Umgang mit einem Generalverdacht

Im Aktenstlick 55 ,Kirchengesetz zur Férderung der Gleichberechtigung von
Frauen und Mannern in der Landeskirche Hannovers (GIbG)" wird beschrieben,
dass das unterreprasentierte Geschlecht bei Fachkraften ausdricklich angespro-
chen werden muss. Im Sinne einer gelebten Diversitat versuchen auch wir bei
Stellenbesetzungen darauf zu achten, auch mannliche Fachkrafte in unseren Ein-
richtungen einzustellen. Kinder benétigen vielfaltige Geschlechter in ihrer Vor-
bildfunktion unter anderem zur Entwicklung ihrer Geschlechterrollenidentitat.

Von daher verandern sich unsere Kita-Teams langsam von homogen geschlechtli-
chen Teams zu heterogen gemischten Teams. Diese Entwicklung wird sehr be-
gruBt und gibt Kita-Teams umso mehr den Auftrag, sich mit einer geschlechter-
bewussten Padagogik auseinanderzusetzen.

Wie kdnnen wir als Trager und wie kénnen unsere Kitas mannliche Fachkrafte vor
pauschalen Verdachtigungen in Bezug auf sexualisierte Ubergriffe und Gewalt
schitzen? Der Begriff ,Generalverdacht™ hat sich in der Fachdebatte mittlerweile
etabliert. Er bezeichnet den Umstand, dass mannliche Fachkrafte in Kitas (zumin-
dest gedanklich) haufig pauschal mit sexualisierter Gewalt in Zusammenhang ge-
bracht werden.

Wenn wir den Fokus auf den Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt legen,
kdnnen wir folgendes festhalten: statistisch gesehen ist es so, dass deutlich mehr
Manner als Frauen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen ausiben.
Andererseits bedeutet das: auch Frauen Uben Missbrauch an Madchen und Jun-
gen aus. Sie tun das auf sexualisierte Art und Weise, aber auch kérperlich,



emotional und seelisch. Eine mannerfreie Kita gabe den Kindern folglich keine
Garantie daflr, dass sie in der Einrichtung geschitzt sind.

Wir sind Uberzeugt, dass wir anders herangehen mussen, um Kinder zu schitzen.
Unser Augenmerk darf sich nicht auf das Geschlecht eines Menschen richten,
sondern auf unsere Haltung zum Thema Schutz! In der Auseinandersetzung mit
pauschalen Verdachtigungen gegenuber Kita-Fachkraften ist es sinnvoll, dass
sich Kitas in eine proaktive Auseinandersetzung begeben - intern wie auch mit
den Eltern.

Eltern mit einem Anliegen, einer Beschwerde und einer geduBerten Sorge werden
in einem persdnlichen Gesprach mit ausreichend Zeit mit ihrem Anliegen ernst
genommen. Im Sinne einer transparenten Zusammenarbeit sollen thematische
Gesprachsabende (evtl. mit Referent*in) angeboten sowie Elternbeiratssitzungen
genutzt werden.

Eine geschlechterbewusste Erziehung muss in die Zusammenarbeit mit Eltern
selbstverstandlich einflieBen; Vater und Mutter miissen gleichermaBen angespro-
chen werden.

6. Fortbildungen, Team-Studientage, Supervision, Coaching

Eine besondere Verantwortung kommt bei der Wahrnehmung des Gesetzlichen
Schutzauftrages auf die Kita zu. Es braucht fachliches Wissen und die Reflektion
des eighen Handeln, um diesen Auftrag angemessen und tUberlegt wahrzunehmen.
Die padagogischen Fachkrafte werden dadurch unterstltzt, ihr padagogisches
Handeln auch vor dem Hintergrund der Kinderrechte zu reflektieren.

Dadurch kann in jedem Team dazu beigetragen werden, dass die Mitarbeitenden
eine Ruckmeldekultur entwickeln, die durch Offenheit und Respekt gepragt ist.
Treten im Umgang mit den Kindern, den Eltern oder untereinander Verhaltens-
weisen auf, die dem Schutzkonzept und seinen Inhalten nicht entsprechen, kdn-
nen sich alle gegenseitig respektvoll darauf hinweisen und Verhaltensanderungen
erarbeiten. Verschiedene Mdglichkeiten im Bereich von Fortbildung, Fachberatung,
Supervision (Fachwissen Uber sexualisierte Gewalt und Taterstrategien) und
Coaching fur Kitaleitungen stehen dazu zur Verfugung und haben das Ziel die
Handlungskompetenz zu starken und zu erweitern und sich auch mit neuen Ar-
beitsansatzen vertraut zu machen.

Um in unserer Organisation sexualisierte Gewalt/Ubergriffe bestmdglich zu ver-
hindern, bzw. friihzeitig zu erkennen und dann zielgerichtet dagegen vorzuge-
hen, bendtigen unsere Mitarbeitenden fachliche Kenntnisse und Orientierung zu
diesem Themenkomplex. Bereits beschéaftigte Fachkrafte bendtigen regelma-
Big wiederkehrende Fortbildungen. Zudem wird das Thema sexualisierte Gewalt
und der Umgang damit in unserer Organisation in Leitungs-Dienstbesprechun-
gen thematisiert. Dieser regelmaBige Austausch verankert das Thema nachhaltig
und halt das Wissen dazu prasent. Wir wollen eine Leitungsstruktur entwickeln,
die die Auseinandersetzung mit dem Thema unterstitzt. Wir mdéchten eine angst-
freie Gesprachskultur etablieren, um unseren Mitarbeitenden die Méglichkeit zum
gemeinsamen Austausch und zur Reflexion zu geben.

Der Trager bietet jedes Jahr eine Schulung zum Thema § 8a SGB VIII , Kindes-
wohlgefahrdung™ an. Einerseits zur Einarbeitung in das Thema, andererseits zur



Auffrischung fur erfahrene Mitarbeitende. Diese MaBnahmen dienen nicht nur
zum Qualifikationserhalt, sondern férdern auch eine Kultur der ,Grenzachtung" in
unseren Kitas.

7. Intervention

Intervention heiBt, zielgerichtet einzugreifen, wenn eine Situation vorliegt, die
den Schutz der uns anvertrauten Menschen erfordert. Dann ist es wichtig zu wis-
sen, welche MaBnahmen zu treffen sind und was jede/r Einzelne zu tun hat.

Bei der Erarbeitung der Verfahrensablaufe fur den Umgang mit Verdachtsfallen
verpflichten wir uns, die Verdachtsabklarung zielgerichtet, aber auch mit der ge-
botenen Diskretion zu betreiben, um nicht unkontrollierbare Dynamiken inner-
halb der Mitarbeitenden, der Elternschaft und der Offentlichkeit zu entfachen.
Wir wollen mit gréBtmoglicher Transparenz kommunizieren, mit dem Ziel, keine
Vertuschung zu betreiben, aber auch keine Filrsorgepflichten und Datenschutz-
vorschriften gegeniber Beschuldigten zu verletzen.

Verbindlich geregelt ist dabei unsere Vorgehensweise durch einen Krisenplan.
Detaillierte Ablaufe geben so Orientierung und Handlungssicherheit.

Ziel dabei ist es Uberlegt und strukturiert zu handeln, um den Schutz der Kinder
sicherzustellen.

7.1. Krisenplan fiir die Kindertagesstatten in der Tragerschaft des Ev.-
luth. Kindertagesstattenverbandes Calenberger Land

Bei einem vagen, begrindeten oder erharteten Verdacht auf Gewalt oder sexuali-
sierte Ubergriffe in unseren Einrichtungen ist planvolles Handeln unabdingbar.
Tritt ein solcher Fall bei uns auf, greift der Krisenplan des Kindertagesstattenver-
bandes (siehe Anhang). Dieser Handlungsplan bietet den Beschaftigten und dem
Trager/der Geschaftsfihrung in einem Moment groBer, mitunter krisenhafter Un-
sicherheit und Emotionalitat Orientierungshilfe zu InterventionsmaBnahmen.

Es zahlt zu den Pflichten jeder Fachkraft, iber wahrgenommene Anzeichen einer
Grenziberschreitung die zustandige Leitung zu informieren.

Es gehort zu den Aufgaben der Leitung, im Falle eines Verdachtes auf Grenziber-
schreitung die Sachlage zu Uberprifen und den Trager umgehend zu informieren,
um weiteres Vorgehen abzustimmen.

Keineswegs soll die Leitung eigene Ermittlungen (Befragungen) aufnehmen oder
Uber den Erfolg von Strafverfahren spekulieren. In Erweiterung des Krisenplanes
gibt es einen Ablaufplan zum Verdacht der sexualisierten Gewalt von Mitarbeiten-
den einer KiTa an Kindern. (Siehe Anlage)

Erlangt der Trager Kenntnis von einem Vorfall, der das Wohl der Kinder gefahr-
den kénnte, so wird dieser bewertet und eine eigene Einschatzung vorgenom-
men. Er ist daflir verantwortlich, dass das Wohl der Kinder sichergestellt ist und
wird anhand der ihm bekannt gewordenen Tatsachen eine Entscheidung Uber das
weitere Vorgehen treffen.

Auf den Abschluss eines Strafverfahrens darf und wird er nicht warten. Fur die



Annahme einer Kindeswohlgefahrdung kommt es weder auf die Verwirklichung
eines Straftatbestandes an noch auf einen strafrechtlichen Schuldnachweis.

Im Folgenden werden Hinweise zu MaBhahmen gegeben, die je nach Einzelfallbe-
trachtung in die Wege geleitet werden sollen, wenn Kindeswohlgefahrdung ver-
mutet wird. Diese sind nicht als Checkliste im Sinne einer chronologischen Rei-
henfolge anzusehen, sondern jeweils auf die Situation bezogen anzuwenden.

Kenntnisnahme eines Ereignisses und (Erst)-Bewertung

Nach einer internen Beobachtung im Team oder Beobachtung/Beschwerde von
Eltern oder Kindern wird eine interne Dokumentation darutber erstellt mit der
Weitergabe der Information an Leitung/Trager. Die Meldepflicht an die Aufsichts-
behdrden wird beachtet.

Es erfolgt eine Bewertung des Tragers mit verschiedenen Entscheidungsoptionen:
Hinweise auf Kindeswohlgefahrdung durch Kita-Personal mit Freistellung vom
Dienst, Info an Eltern, und - wenn noch nicht geschehen - an Aufsichtsbehérden.
Gibt es keine weiteren belastbaren Hinweise: Info der Verfahrensbeendigung an
Beschuldigte mit Aufarbeitung im Team.

Wenn eine vertiefte Prifung erforderlich wird, wird der Trager diese einleiten und
eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen.

Nach vertiefter Uberpriifung: Gefdhrdung durch Mitarbeitende wurde festgestellt,
Betroffene werden informiert, arbeitsrechtliche Schritte werden eingeleitet, evtl.
eine Strafanzeige.

Mégliche weitere MaBnahmen fur Kinder, Eltern, Team, andere Kitaeltern, Eltern-
beirat, Presse...

Sonderfall Strafanzeige

Ein Strafverfahren kann aufgrund verschiedener Sachverhalte eingeleitet werden.
Zum einen kénnen betroffene Eltern Strafanzeige bei der Polizei stellen. Auch der
Trager selbst oder Beschaftigte der Kita kénnen Kontakt mit den Strafverfol-
gungsbehdrden aufnehmen, mit dem Ziel, ein Strafverfahren gegen Mitarbei-
tende in der Kita einzuleiten. Diese prifen dann, ob Beweise daflir gegeben sind,
dass eine Straftat vorliegt.

Wenn die Gefahr besteht, dass Kinder durch Mitarbeitende gefahrdet werden
kdnnten, so wird der Trager nicht abwarten. Unabhangig von der Einleitung und
dem Ergebnis eines Strafverfahrens wird der Trager selbst die Tatsachen bewer-
ten und eine Entscheidung treffen, ob und in welchem Umfang MaBnahmen ge-
troffen werden mussen, um Kinder zu schitzen.

Kommt der Trager zu dem Schluss, dass einzelne Personen nicht mehr in der Kita
arbeiten kédnnen, so werden entsprechende arbeitsrechtliche Schritte eingeleitet.
Dabei ist es unwichtig, ob das Verhalten strafrechtlich von Belang ist. Auch frag-
wirdige Padagogik, die keine Kdrperverletzung oder Misshandlung Schutzbefoh-
lener darstellt und keinen Straftatbestand darstellt, wird in unseren Einrichtun-
gen nicht geduldet.

Auch ist es denkbar, dass zwar ein Straftatbestand grundsatzlich vorliegt, die/der
Mitarbeitende aber wegen Krankheit nicht schuldfahig ist und deshalb eine Verur-
teilung ausgeschlossen ist. Aber auch dann wird gehandelt.



Durch Familienangehoérige oder Andere:

Es greift der Handlungsleitfaden nach § 8a Kindeswohlgefahrdung, und ist sowohl
im ,,Handbuch fiir Leitungskréfte in Kitas im Kita Verband® (GRUNER ORDNER) wie
auch hier im Schutzkonzept, vorhanden.

Die Dokumentation der einzelnen Schritte erfolgt durch die Kita-Leitung.

Durch Kita-Mitarbeitende:

Es gehdrt zu den Aufgaben der Leitung, im Falle eines Verdachts auf Grenziber-
schreitung die Sachlage zu prifen, den Trager - laut Krisenplan - zu informieren,
die Sachlage zu dokumentieren und diese an die Geschaftsflihrung weiterzulei-
ten. Der Trager wird die nachsten Schritte einleiten und abstimmen. Im An-
schluss werden flr die Dauer einer ungeklarten Situation alle Vorkehrungen ge-
troffen, um eine mogliche Wiederholung des Vorgangs zu vermeiden.

Der Trager prift, ob die Strafverfolgungsbehérden eingeschaltet werden und da-
mit erfolgversprechende strafrechtliche Ermittlungen ausgelést werden miussen.
Die/der betroffene Mitarbeitende kann freigestellt werden. Der Trager kann auf-
getretenes grenziberschreitendes Verhalten abmahnen oder das Arbeitsverhalt-
nis kindigen.

Jede Handlung physischer und psychischer Gewalt mit Schutzbefohlenen ist eine
strafbare Handlung und hat dementsprechende disziplinarische und strafrechtli-
che Folgen. Erhartet sich der Verdacht auf Gewalt jeglicher Art, werden vom Tra-
ger disziplinarische Schritte eingeleitet.

Ein/e zu Unrecht verdachtigte/r Mitarbeitende/r wird vom Trager rehabilitiert.

Durch die Kitaleitung:

Im Falle eines Verdachts auf Grenzliberschreitung ist die Geschaftsfiihrung durch
Fachkrafte oder der stellvertretenden Leitung zu informieren. Die Geschaftsflih-
rung leitet die nachsten Schritte - laut Krisenplan - ein. Die Dokumentation er-
folgt durch die Geschaftsflihrung.

Sollte sich die Situation vor Ort nicht klaren lassen, werden flir die Dauer einer
ungeklarten Situation alle Vorkehrungen getroffen, um eine mégliche Wiederho-
lung des Vorgangs zu vermeiden.

Der Trager pruft, ob die Strafverfolgungsbehdrden eingeschaltet werden und da-
mit erfolgversprechende strafrechtliche Ermittlungen ausgelést werden miussen.
Die Kita-Leitung kann freigestellt werden. Der Trager kann aufgetretenes grenz-
Uberschreitendes Verhalten abmahnen oder das Arbeitsverhaltnis kindigen.

Eine zu Unrecht verdachtigte Kita-Leitung wird vom Trager rehabilitiert.

Jede Handlung physischer und psychischer Gewalt mit Schutzbefohlenen ist eine
strafbare Handlung und hat dementsprechende disziplinarische und strafrechtli-
che Folgen. Erhartet sich der Verdacht auf Gewalt jeglicher Art, werden vom Tra-
ger disziplinarische Schritte eingeleitet.

Zwischen Kindern:

In diesem Kapitel kommt das Sexualpadagogische Konzept jeder einzelnen Ein-
richtung in seiner Bedeutung zum Tragen. Jedes Team muss sich Uber wichtige



Eckpunkte verstandigen und verbindliche Schritte beschreiben, wie zum Beispiel
auf grenzverletzendes Verhalten der Kinder reagiert wird.

Fachkrafte missen erkennen kdnnen, dass Kinder nicht erst in Grenzsituationen
hineingeraten, sondern missen Situationen flr Kinder in eine gedeihliche Rich-
tung steuern. Es muss Absprachen geben, wie mit sexualisierten Schimpfwdrtern
umgegangen wird. Die Kita-Leitung muss mit ihrem Team regeln, dass und wie
die Eltern der betroffenen Kinder umgehend und im persdnlichen Gesprach infor-
miert werden.

Immer, wenn ein Kind die Grenzen eines anderen verletzt, sind Eltern und an-
dere verantwortliche Erwachsene dringend aufgefordert, einzugreifen und an ei-
ner Loésung des Problems mitzuwirken. Wenn Erwachsene dies nicht tun, kénnte
das ubergriffige Kind den Eindruck bekommen, dass sein Verhalten in Ordnung
ist. Dabei geht es nicht darum, das Kind zu bestrafen, im Gegenteil: es braucht
Unterstlitzung, damit es einsehen kann, dass es sich nicht richtig verhalten hat.
Nur so ist es flr das Kind méglich, aus eigenem Antrieb mit solchen Verhaltens-
weisen aufzuhdren.

Kommt es zu sexuellen Ubergriffen unter Kindern, ist der Altersunterschied zwi-
schen den Beteiligten zu beachten. Je groBer der Altersunterschied ist und je
mehr die sexuellen Handlungen mit Versprechungen, Drohungen, Erpressung und
Gewalt verbunden sind, umso weniger ist von einvernehmlichen sexuellen Hand-
lungen auszugehen. Dabei steht der Schutz der Anvertrauten an erster Stelle.
Die grenzverletzenden Handlungen werden sofort gestoppt. Dabei werden die
meist selbst belasteten Gewaltaustibenden alters- und entwicklungsangemessen
unterstltzt, ihr eigenes Handeln zu reflektieren.

Die Dokumentation des Vorfalls erfolgt durch die Fachkrafte und die Kita-Leitung.
Kita-Leitung und Trager prifen, ob alle Fachkrafte gentigend Grundlagenwissen
zu den Themen Kindliche Sexualitat, Doktorspiele und sexuelle Ubergriffe unter
Kindern haben (siehe Punkt 4).

Durch Kinder gegen Kita Mitarbeitende:

Im Sexualpadagogischen Konzept wird beschrieben, wie Mitarbeitende auf ver-

bale und koérperliche Angriffe von Kindern reagieren und antworten sollen.

Die Eltern mussen auch hierzu informiert und beraten werden.

Das Kita-Team muss wissen, in welchen Settings solche Situationen aufgearbei-
tet und beraten werden kdnnen. Auch hier ist die Kita-Leitung fur die Dokumen-
tation des Vorfalls zustandig und leitet diese in Absprache an die Geschaftsflih-
rung weiter.

Weitere MaBnahmen:

Datenschutz

Bei der Erarbeitung der Verfahrensablaufe fur den Umgang mit Verdachtsfallen
verpflichten sich alle handelnden Personen, die Verdachtsabklarung zielgerichtet,
aber auch mit der gebotenen Diskretion zu betreiben, um nicht unkontrollierbare
Dynamiken innerhalb der Mitarbeitenden, der Elternschaft und der Offentlichkeit
zu entfachen.



Es wird professionell kommuniziert, mit dem Ziel, keine Vertuschung zu betrei-
ben, aber auch keine Flirsorgepflichten und Datenschutzvorschriften gegeniber
Beschuldigten zu verletzen. Deshalb wurde auch erarbeitet, wie die Rehabilitation
von falschlich Verdachtigten geregelt wird (siehe 7.3.).

7.2. Aufarbeitung eines abgeschlossenen Vorfalls

Die Aufarbeitung abgeschlossener Vorfalle mit allen Beteiligten unterstitzt eine
Uberpriifung interner sowie externer Prozesse und Strukturen einer Organisation.
Diese AnstoBe zu Veranderungen und Verbesserungen werden aufgegriffen und
im Schutzkonzept eingepflegt. Der Trager stellt im Rahmen einer Analyse fest,
welche Strukturen und Mangel einen Vorfall beglinstigt haben.

Elternvertreter*innen und Elternschaft werden im Fall sexueller Grenzverletzung
zeitnah Uber den Vorfall und Uber die flir den padagogischen Alltag relevanten
getroffenen MaBnahmen informiert.

Aufgaben des Tragers:

Der Ablauf und die Zustandigkeiten zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehdr-
den, um bei Fallen von sexualisierter Gewalt effektiv und zeitnah zu reagieren
und damit erfolgversprechende strafrechtliche Ermittlungen auszulésen, ist im
Krisenplan geregelt.

Die Abwagung und Einleitung weiterer unterstitzender MaBnahmen:

Fir Eltern: fir Gesprache zur Verfiigung stehen, Einladung zum Elternabend, Of-
fentlichkeitsarbeit (laut Krisenplan)

Fir das Kita-Team /die Kita-Leitung: flir Gesprache zur Verfligung stehen, Lei-
tung auBerordentlicher Teambesprechungen, Hinzuziehen externer Beratungs-
stellen, Organisation von Supervision, Krisensitzungen.

Begleitung des Verfahrensablaufs bis zur Evaluation des Prozesses.

Der Trager Ubernimmt die Meldung nach § 47 SGB VIII. Es ist geregelt, dass
jede durch ein Fehlverhalten eines/einer Mitarbeitenden verursachte Gefahrdung
der zu betreuenden Kinder der Aufsichtsbehdérde gemeldet wird

(§ 47 Satz 1 Nr. 2 SGB VIII).

7.3. Rehabilitation bei falschlicher Verdachtigung

Gerade der Umgang mit Vermutungen bedarf der sorgfaltigen Abwagung, um
nicht zu bagatellisieren, wo Einschreiten notwendig ist oder einen Verdacht zu
auBern, wo Vertrauen angesagt ist.

Diese schwierige Balance zwischen der Sorge fur das Kindeswohl und der Flrsor-
gepflicht gegenliber den Beschaftigten kann nur geleistet werden, wenn ruhig
und besonnen gehandelt wird und das Vorgehen einschlieBlich des Umgangs mit
Informationen professionell und sorgsam ist. Nur so kann ungerechtfertigten Ver-
dachtigungen vorgebeugt werden.

Erweist sich am Ende eines Klarungsprozesses die Vermutung als unberechtigt,



muss die/der betroffene Mitarbeitende vollstandig rehabilitiert werden. Das heif3t,
alle Stellen und Personen, die im Prozess involviert waren, werden von uns, dem
Trager, eindeutig Uber die Ausraumung der Verdachtsmomente informiert.

Der Trager wird der betroffenen Person persdnliche Gesprache anbieten, um den
Vorgang zu reflektieren, sich zu entschuldigen, Unterstitzungen vorzustellen und
abzusprechen. Die/der Mitarbeitende kann ebenso ihre/seine Wiinsche, Erwar-
tungen formulieren, mit einbinden und MaBnahmen ablehnen. Vielleicht sind ei-
nige MaBnahmen auch erst in der Zukunft gewollt und sinnvoll.

Ein solches Ereignis wiegt schwer. Vertrauen ist verloren gegangen und es ist
nicht einfach, die notwendige Sicherheit und Normalitat im padagogischen Alltag
wieder herzustellen.

Im Rahmen der Fursorgepflicht wird deshalb das Angebot von Unterstitzungs-
leistungen gemacht, die eine beratende/therapeutische Begleitung fir die be-
troffene Person wie auch Fachberatung/Supervision flr das gesamte Team um-
fassen kann.

Dartber hinaus wird der Vorfall nachhaltig aufgearbeitet und die Standards wer-
den Uberprift und ggfs. aktualisiert.
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8. Anhang
Gesetzliche Grundlagen

Bundeskinderschutzgesetz BKiSchG

Das Gesetz zur Starkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen
ist am 01. Januar 2021 in Kraft getreten. Dieses Bundeskinderschutzgesetz be-
steht aus dem neuen ,,Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz
(KKG) sowie aus Anderungen im Sozialgesetzbuch VIII.

Das KKG sieht die Schaffung verbindlicher Netzwerkstrukturen flr den Bereich
der Frihen Hilfen vor.

Der §8a wurde neu strukturiert, so dass der Schutzauftrag der Freien Trager ein-
deutiger vom Schutzauftrag des Jugendamtes getrennt ist.

Sozialgesetzbuch SGB

§ 8a SGB VIII

Schutzauftrag bei Kindeswohlgeféahrdung

In Vereinbarung mit den Tragern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen
nach diesem Gesetzbuch erbringen, ist sicherzustellen, dass

. deren Fachkrafte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte fir die Gefahr-

dung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefahrdungsein-
schatzung vornehmen

. bei der Gefahrdungseinschatzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hin-

zugezogen wird

§ 8b SGB VIII

Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen,
haben bei der Einschatzung einer Kindeswohlgefahrdung im Einzelfall gegeniber
dem ortlichen Trager der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit
erfahrene Fachkraft.

(2) Trager der Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztagig
oder flr einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten,
und die zustandigen Leistungstrager, haben gegenliber dem Uberdrtlichen Trager
der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fach-
licher Handlungsleitlinien.

. Zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie
. Zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Ent-

scheidungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persénlichen
Angelegenheiten.

§ 47 SGB VIII

Meldepflicht

Werden Kinder in Einrichtungen betreut und kommt es dort zu Entwicklungen
oder Vorféllen, die zu einer Kindeswohlgefahrdung fihren kénnen, so ist der Tra-
ger bereits in einem frihen Stadium gemaB §47 Abs. 1 Nr.2 SGB VIII verpflich-
tet, dies der Erlaubnisbehérde zu melden. Damit soll dieser ermdéglicht werden,
zeitnah beratend und ggfs. auch aufsichtsrechtlich tatig zu werden.



§ 72 a SGB VIII
Vorlage eines erweiterten Fihrungszeugnisses zur Sicherstellung des Tatigkeits-
ausschlusses einschlagig vorbestrafter Personen.

GG Art. 6 Abs. 2
Schutz von Familie ,Pflege und Erziehung der Kinder sind das nattrliche Recht
der Eltern und die zuvdérderst ihnen obliegende Pflicht"

BGB §1631 Abs.2

Recht des Kindes , Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Kdrperliche
Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwirdigende MaBnahmen
sind unzulassig"

Grundprinzipien der UN-Kinderrechtkonvention
Recht auf Leben und persénliche Entwicklung

Recht auf Gleichberechtigung

Vorrang des Kindeswohls

Achtung vor der Meinung und dem Willen des Kindes

Einzelrechte des Kindes

Versorgungsrechte

Schutzrechte:

Schutz vor kdérperlicher und seelischer Gewalt Schutz vor Misshandlung oder Ver-
wahrlosung

Schutz vor grausamer oder erniedrigender Behandlung und Folter Schutz vor se-
xuellem Missbrauch und wirtschaftlicher Ausbeutung

Beteiligungsrechte

Rundverfligungen/Grundsatze/Richtlinien

G 12/2010 Schutzauftrag bei Kindeswohlgefahrdung

e G 3/2012 Einwilligung zur Aussage gemalB § 8a Mitarbeitergesetz im Rahmen
des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefahrdung, generelle Aussagegenehmigung
e Richtlinie der Ev. Kirche in Deutschland zum Schutz vor sexualisierter Gewalt
vom 18.10.2019

Rundverfligung G 8/2021

Verbindliche landeskirchliche Grundsatze fiir die Pravention, Intervention, Hilfe
und Aufarbeitung in Fallen sexualisierter Gewalt

Datenschutzgrundverordnung

Fir den Wirkungsraum der Evangelischen Kirchen tritt das der EU-DSVGO ange-
passte EKD-Datenschutzgesetz am 24.08.2018 in Kraft. Seit dem 25.05.2018 gilt
in allen Mitgliedsstaaten der Europaischen Union unmittelbar die Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) der Europaischen Union (EU).



Beratungsstellen, Hotline, weiterfiihrende Literatur

Anlaufstelle fir Opfer und Fragen sexuellen Missbrauchs und Diskriminierung
in Schulen und Tageseinrichtungen fir Kinder Tel. 0511/120-7120 anlauf-
stelle@mk.niedersachsen.de

Hotline der Landeskirche Hannovers flir Opfer sexualisierter Gewalt Tel. 0511
/ 7008816

= ,Zentrale Anlaufstelle help®, Unabhangige Information fir Betroffene von se-
xualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und der Diakonie
0800 /5040 112 zentrale@anlaufstelle.help

Valeo, Beratungsstelle bei sexualisierter Gewalt , Region Hannover,
Peiner StraBBe 8, 30519 Hannover, 0511- 616 22160

Violetta, Beratungsstelle Hannover www.violetta-hannover.de
mannigfaltig e.V., Beratungsstelle fir Jungen und Manner, LavesstraBe 3, Hanno
ver

»Missbrauch verhindern!™
Sexueller Missbrauch von Kindern Herausgeber: WeiBer Ring

Bundeszentrale flir gesundheitliche Aufklarung, Verschiedene Ratgeber flir Eltern

Weiterfiihrende Literatur:

,Kindeswohl — eine Arbeitshilfe fiir Mitarbeitende in der Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen®, Landeskirche Hannovers

LInformation-Kommunikation-Intervention™ Pravention sexualisierter Gewalt in
der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers

»Die insoweit erfahrene Fachkraft nach dem Bundeskinderschutzgesetz- Rechts-
fragen, Befugnisse und erweiterte Aufgaben"
Arbeitshilfe fur die praktische Arbeit, Diakonie Deutschland August 2013

~Arbeitshilfe Kinderschutz" Fachberatung evangelischer Kindertageseinrichtungen
DWiN 2019

~Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche™ Bundesministerium fir Bil-
dung und Forschung Juni 2019


mailto:anlaufstelle@mk.niedersachsen.de
mailto:anlaufstelle@mk.niedersachsen.de
mailto:zentrale@anlaufstelle.help
http://www.violetta-hannover.de/

	2025_11_Kinderschutzkonzept Marienkaefer.pdf
	Nach Astrid Lindgren
	Das könnte mit der Zeit ein winziger Beitrag sein, zum Frieden in der Welt.
	Kinderschutzkonzept Unsere Kitas-
	1. Vorwort
	2. Definition und Begriffsbestimmung von Gewalt
	3. Prävention
	3.1. Umsetzung des Schutzauftrages § 8a SGB VIII, Kindeswohlgefähr- dung
	3.2. Schutz- und Risikoanalyse jeder Einrichtung zum Umgang mit Nähe und Distanz
	3.3. Schutz durch ein Sexualpädagogisches Konzept jeder Einrichtung
	3.4. Schutz durch Beteiligungsmöglichkeiten, Partizipation
	3.5. Schutz durch Beschwerdemöglichkeit
	3.6. Schutz durch einen verbindlichen Verhaltenskodex für alle Mitarbei- tenden
	3.7. Zusammenarbeit mit Eltern
	3.8. Erarbeitung einer angemessenen Fehlerkultur in der Gesamtorgani- sation
	3.9. Schutzfaktoren für Kinder in Integrationsgruppen
	4. Standards bei der Personalauswahl
	5. Männer und Frauen in der Kita; Umgang mit einem Generalverdacht
	6. Fortbildungen, Team-Studientage, Supervision, Coaching
	7. Intervention
	7.1. Krisenplan für die Kindertagesstätten in der Trägerschaft des Ev.- luth. Kindertagesstättenverbandes Calenberger Land
	7.2. Aufarbeitung eines abgeschlossenen Vorfalls
	7.3. Rehabilitation bei fälschlicher Verdächtigung
	8. Anhang
	Beratungsstellen, Hotline, weiterführende Literatur
	Weiterführende Literatur:


	2024_04_Schutzkonzept Emmaus.pdf



